
ACH DER VIERTEN SESSION
DES ZWEITEN TIKANISCHEN KONZILS

VO VISCHER

Einleitende Bemerkungen
Das Zweite Vatikanische Konzil ist mi1it der vierten Session Ende

Der Augenblick scheint darum gekommen, nicht 1Ur über den etzten Abschnitt
der Verhandlungen, sondern über das Konzil berichten. Ein derartiger Versuch
ware aber mi1t osroßen Schwierigkeiten verbunden. enn WwWenn das Konzil auch
eierlich und In der etzten Zeremonie Dezember 1965 mit einem

gewıissen Gepränge abgeschlossen wurde, ist das konziliare Geschehen doch noch
nicht abgeschlossen. Zahlreiche Themen und Fragen wurden angeschnitten, zahl-
reiche ÄAntworten und Richtlinien wurden ausgesprochen. Die JTexte, die promul-
giert wurden, ergeben einen stattlichen Band Sie gehen In ihrem Umfang eıt
über das hinaus, W3as Je VOIl einem ökumenischen Konzil der ten Kirche oder
auch einem der größeren römisch-katholischen Konzzilien erarbeitet worden ist.
Es hängt ber gerade damit MM  3 daß das Konzil noch nicht gänzlich Zu

Abschluß gekommen ist. Die Themen wurden In manchen Fällen e1it mehr -
geschnitten als wirklich beantwortet. Die lexte legen die Probleme dar; S1e be-
dürfen der weiteren Interpretation. Die theologischen und praktischen Folgerungen
mussen TST noch YVCeZOBCH werden, und Weinn die großen Linien auch festgelegt
sind und der Spielraum kleiner geworden ist, steht doch noch keineswegs end-
gültig fest, auf WwWe Weise die VO Papst und Konzil erlassenen Texte In das
Leben der Ir eingehen werden. Das Konzil estand Ja nicht 1Ur 1n der Aus-
arbeitung VONN lexten. Es WarTr in erster Linie i1ne Begegnung der römisch-katho-
lischen Kirche mi1t sich selbst, ıne Begegnung, die in mancher Hinsicht bewegend,
überraschend und gelegentlich auch verwirrend Wäafl. Die Impulse, die VOINn Kon-
il ausgehen, kommen darum in den Texten NUur Z Teil 8808| Ausdruck. Sie sind
umfassender, tietfer und auch komplizierter als die promulgierten Worte Das
Ergebnis des Konzziils kann sich darum erst 1m Vollzug erweisen, SENAUCT: iın der
Wechselwirkung 7zwischen dem, Was das Konzil als Richtlinie herausgestellt at,
und dem Leben der römisch-katholischen Kirche, wI1e durch das konziliare
Geschehen ıIn Bewegung gesetzt worden ist.

Wir mussen noch einen Schritt weitergehen: Die Absicht des Zweiten Vatikani-
schen Konzils hat VOoON Anfang oder jedenfalls VON der ersten Session darin
bestanden, ıne Bewegung in Gang bringen. Die 1r sollte durch das Konzzil
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die Gelegenheit erhalten, sich erNnNeuUuern. Ite Formen ollten abgelegt werden.
Die Lehre sollte War nicht 1n der Substanz, wohl aber In der Formulierung NEeU,

In einer der heutigen elt ANSCHLESSCHENMN Weise dargelegt werden. Fine
NeUeEeE Ausrichtung des kirchlichen Lebens, NeUe Strukturen der Organisation oll-
ten gefunden werden. Der Dialog mit den nichtrömischen Kirchen ZUr Wiederher-
stellung der Einheit sollte begonnen werden; zugleich sollten auch die ore
geöffnet werden einer Auseinandersetzung mit den Problemen der heu-
t1gen, 1n raschem Wandel begriffenen elt Fin Programm, das die Kräfte des
Konzils VON vornherein überstieg und jedentalls in der verhältnismäßig kurzen
Spanne VvVvon was mehr als drei Jahren nicht bewältigt werden konnte. Ja iInan

muß sich fragen, ob überhaupt jJe ird bewältigt werden können. Bringt
nicht die einmal gestellte Aufgabe mit sich daß die römisch-katholische 1r
in Bewegung Jleiben Ist nicht VO  \ vornherein ausgeschlossen, Je wieder

einem Zustand zurückzukehren, in dem Lehre und Organisation mehr oder
weniger endgültig fixiert scheinen? Wenn die römisch-katholische Kirche den 1im
Konzil gemachten Verheißungen treu leiben will, muß einem ständigen
Drängen nach Vorwaärts kommen. Gewiß, ird nicht Kräften fehlen, die das
Konzil 1Ur als ein Zwischensbpiel ansehen und rasch WI1Ie möglich wieder einen
Zustand herbeiführen möchten, In dem das Leben klar und übersichtlich fest-
gelegt ist, WIe VOT dem Konzil der Fall se1in schien. Restaurative Tendenzen
sind unvermeidlich und werden VON manchen bewußt, VODN manchen unbewußt
gefördert werden. Das deutlichste und vielleicht auch wichtigste Beispiel dafür ist
die Enzyklika „Mysterium fidei“, also über die Eucharistie, die der Papst unmittel-
bar VOT dem Beginn der vierten Session ausgehen ijeß S5ie stellt den Versuch dar,
ıne Bewegung, die durch die Promulgation der Konstitution über die Liturgie
unvermeidlich geworden Ist, aufzuhalten. Es ware aber talsch, Wenn WITr uns Jange
€1 aufhalten würden. enn wWenNnn durch restauratıve Tendenzen auch manche
Schwierigkeiten entstehen mögen, werden s1e schließlich das Feld nicht völlig
behaupten können. Die Enzyklika „Mysterium fid 6 ird War die Entwicklung
für einige e1it zurückhalten, und s1ie Mag unter diesem Gesichtspunkt iıne VC-
wisse pastorale Berechtigung haben Die Bewegung, die einmal ausgelöst worden
ist, ird weitergehen mussen.

Dieser Umstand stellt den nichtrömischen Beobachter VOI besondere Probleme.
Fine rasche, klare und übersichtliche Zusammenfassung der Ergebnisse würde dem
Zweiten Vatikanischen Konzil nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen; S1e würde
VOT allem der weiteren Entwicklung nicht dienen. Martin Chemnitz hat 1565
bis 1573 ıne bewundernswerte Leistung vollbracht, als sein umfangreiches
Examen Conceilii Iridentini verfaßte. Es ist aber die Frage, ob eın solches erk
hach dem Zweiten Vatikanischen ONZL. wieder geschrieben werden kann. Die



Ergebnisse sind nicht in N  u derselben Weise fixiert. Das zeigt sich allein
schon darin, daß 1m Gegensatz früheren Konzilien dieses Konzil weder feier-
iche Dogmen noch entsprechende Verurteilungen aufgestellt hat. Wenn auch
unausweichlich WaTlT, bestimmten Formulierungen kommen, War das Bemühen
doch unverkennbar, den lexten den Charakter einer gewissen Vorläufigkeit
bewahren. Wenn WITr ihnen durch 1seTe Interpretation diesen Charakter nehmen;
tragen WITr NUr dazu bei,; das Werk der Restauration ördern. Die Interpretation
muß VON der Tatsache und der Hoffnung der ökumenischen Bewegung
se1in.

Damit stehen WITr aber VOT einem hermeneutischen Problem, das nicht leicht
lösen ist. Wie mussen die Texte des Konzils erklärt werden? Müssen WIr uns

N  u das halten; Was darin niedergelegt ist? der können WITr uNns VON den
großen Linien leiten lassen, die 1 Zusammenhang m1it dem Konzil ZU Ausdruck
gekommen sind, und s1e als Kriterium dafür benutzen, Was als wichtig oder
weniger wichtig beurteilen se1? Können WIT die verschiedenen Fassungen, die
jeder ext gehabt hat, miteinander vergleichen und A4aus den manchmal großen,
manchmal aber auch recht subtilen Unterschieden die Bedeutung ablesen? Der
Papst hat schließlich einen bestimmten ext promulgiert — haec Omn1a et singula
promulgari iubemus und das ist erns nehmen. Die Tlexte dürfen nicht
einen alten Ausdruck brauchen als „wächserne Nasen“ behandelt werden,
die sich nach verschiedenen Seiten drehen lassen. Wir würden aber auch
ihr Wesen verstoßen, Wenn WIr die kritische Auseinandersetzung damit VOIN VOTI1-
herein ausschlössen. Diese Spannung zwischen einer sit venı1a verbo unda-
mentalistischen und einer kritischen Auslegung ird sich gelegentlich zeigen.

Die vierte Session Wal gekennzeichnet durch die Notwendigkeit, die Arbeit
den einmal in Aussicht SCHOMIMMENEN lexten Z Abschlufß bringen. Es stand
VonNn Anfang fest, daß diese Session die letzte sein musse, und Wenn manche
zunächst noch daran gezweifelt hatten, daß in kurzer elit möglich sein
werde, elf Jlexte für die Abstimmung reif machen, wurde doch VOI Anftang
alles darangesetzt, dieses Ziel erreichen. Es wurde denn auch erreicht. Die
Befürchtung, dafß gewIlsse lexte aus dem Programm gestrichen werden könnten,
entweder weil s1e gerährliche Folgen haben oder komplizierte und SD  Ca
nungsreiche Verhandlungen voraussetzen würden, ertüllte sich nicht Sowohl die
Erklärungen über das üdische Volk und die religiöse Freiheit als auch die
Konstitution über die Kirche ın der Welt konnten als konziliare Texte VeI-
öftfentlicht werden. Die Notwendigkeit, das Programm vollenden, schränkt
natürlich den aum für NeUe weiterführende Gedanken und AÄAnregungen 1n. Das
heißt nicht, daß die Ergebnisse VonNn vornherein festgestanden hätten. Die Ver-



handlungen haben auch dieser ession ogroße Bedeutung gehabt. Die Meinungen
stießen oft hart aufeinander, und sowohl die Erklärung über die religiöse Freiheit
als auch das Dekret über die Mission und die Konstitution über die 1r in der
Welt haben erst in diesen Auseinandersetzungen ihre endgültige Gestalt g-
WONNEeN. Fine Anzahl VON Schritten ist vollzogen worden, die Anfang der
Session noch Saliz unsicher - Das Gewicht lag aber weit mehr als frü-
heren Sessionen auf der Ausführung. Die Kommissionen hatten intensiv
arbeiten, einzelne unter ihnen hatten Anforderungen erfüllen, die ihre
Krätte überstiegen. Da die eit VON vornherein beschränkt WAaTl, mußten einzelne
lexte ich denke VOT em die Konstitution über die Kirche 1n der elt
abgeschlossen werden, bevor die Diskussion darüber völlig ausgefragen Wal,. Die
Kommissionen ine gewaltige Verantwortung. Die einzelnen Bischöfte
hatten sich dieses Mal mit den Texten VOTL allem dann auseinanderzusetzen, wWwenn

s1e ihnen ZUTr Abstimmung vorgelegt wurden. Die Session War darum für zahl-
reiche Teilnehmer weniger bewegend als die vorhergehenden, VOT allem die zweite
Hälfte.

Die Arbeit, die vgeleistet wurde, vollzog sich 7zudem ın vielen Gebieten —

gleich, daß schwierig Warl, die Übersicht behalten. aum jemand WaTlr ın der
Lage, sich allem, Was 1m Gange Wal, beteiligen. Es kommt hinzu, daß die
Bischöfe und Theologen eıt mehr als bei den früheren Sessionen durch Ver-
pflichtungen iın AÄnspruch 11, die nicht unmittelbar den Auf-
gaben des Konzils selbst gehörten. Die vierte ession bot den Bischöfen die will-
kommene Gelegenheit, die ersten Vorbereitungen tür die Zukunft treffen. Es
ist oft hervorgehoben worden, daß die Bischöfe sich 1n Rom kennengelernt hätten.
Diese Tatsache hat sich iın der vierten Session auch praktisch ausgewirkt. Bischöfe
und Theologen mehr denn Je von der Frage bewegt, WwWI1Ie sich das konziliare
Geschehen In ihrem Land oder Gebiet fortsetzen werde fanden sich oft be-
sonderen Gesprächen Zahlreiche Projekte der verschiedensten Art sind
während dieser Session in Gang gebracht oder gefördert worden. In Gesprächen
konnte Nan oft feststellen, daß manche eıit mehr als mit dem Konzil selbst mi1t
der darauffolgenden elt beschäftigt 1, ein weiterer Beweis dafür, daß der
Schluß des Konzils ın mancher Hinsicht als Antang verstehen 1st.

Die promulgierten Texte
Zunächst oll kurz über die elf 1m Laufe der vierten Session promulgierten

Dokumente berichtet werden. Es 1st VOI vornherein ausgeschlossen, eın auch 1UL

einigermaßen vollständiges Bild davon geben. Wir mussen uns darauf be-
chränken, einige Gesichtspunkte herguszugreifen, die für die ökumenische Bewe-



gunNg Vvon besonderer Bedeutung sind. Selbst die Aufzählung der lexte kann
einen indruck davon geben, wıie eıt das Zweite Vatikanische Konzil den Bogen
gl hat, und WEeill WIT unls nicht mit einem verengten Bild des Konzils be-
gnüugen wollen, ist wichtig, auch VOIL Texten, die für die ökumenische Bewegung
nicht unmittelbar relevant scheinen, wenigstens Kenntnis nehmen. Manche Dar-
stellungen lassen sich sehr VoNn dem Interesse ökumenischen Gespräch leiten.

Die Texte lassen sich verschieden gruppleren. Die Konstitution über die göttliche
Oftfenbarung nımmt aber jedenfalls ine besondere Stellung e1in. Sie ist ohne
Zweiftel VON den 1m Laufe der vierten Session promulgierten Jexten der bedeut-
samste, und ihr Gewicht kann eINZ1g mit demjenigen der Konstitution über die
Liturgie und die Kirche verglichen werden. Die übrigen Texte hängen alle mehr
oder weniger unmittelbar mit der Ekklesiologie und weninlll Inan S1e liest,
wird einem VO  an eutlich, in welchem aße die Lehre VON der Kirche das
Herz des Zweiten Vatikanischen Konzils SECWESECNH 1st. WEe1 Gruppen
können unterschieden werden. Die erste befaßt sich mi1t einer Reihe VO  ; Fragen,
die die Erneuerung des kirchlichen Lebens betreften. Dazu gehören die Dekrete
über das Amt der Bischöfe, über das Leben der Priester, über die Ausbildung der
Priester, über den Apostolat der Laien, die Erneuerung des monastischen Lebens
und die christliche Erziehung. Die 7zweite Gruppe seht auf Fragen 1N, die miıt der
Stellung und Sendung der Kirche ın der Welt zusammenhängen. Hier waären die
Erklärung über die religiöse Freiheit, das Dekret über die missionarische Tätig-
keit der ırche, die Erklärung über die nichtchristlichen Religionen und die tO-
rale Konstitution über die 1' in der heutigen Welt en nell. Die Aufteilung
ist nicht In jeder Hinsicht befriedigend. Die Überschneidungen sind offensichtlich.
Das Dekret über den Apostolat der Laien Zn könnte der ersten ebensogut wıe
der zweliten Gruppe zugerechnet werden. Wir folgen hier aber der angegebenen
Reihenfolge.

Dogmatische Konstitution über die Z0  1  e Offenbarung
Diese Konstitution ist das Ergebnis einer langen Geschichte. Zahlreiche a

zähe und mühsame Kämpfe sind darüber ausgefochten worden. Die erste Fassung
wurde dem Konzil bereits Al der ersten Session vorgelegt. Jener ext stieß aber
auf oroßen Widerstand, und Wenn auch mıit knappem ehr als Grundlage für
die Diskussion ANSCHOMME: wurde, ordnete Papst Johannes doch d daß
ine gemischte Kommission ine He Fassung herstelle. Der ext wurde mehr-
mals überarbeitet und schließlich der dritten Session ein praktisch Ent-
wurf vorgelegt. Nachdem Vom ONZz1 diskutiert worden Walfl, wurde VoON der
Kommission überarbeitet. Die Abstimmung konnte aber erst der vierten Session
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stattÄnden. Nachdem die etzten Bereinigungen stattgefunden hatten, konnte das
Dokument 18 November promulgiert werden.

Der Unterschied zwischen der ersten und etzten Fassung ist erheblich, und seine
Bedeutung muß hervorgehoben werden. Der erste ntwurt sprach noch Von den
„Quellen der Oftfenbarung“. Er wiederholte die Lehre des Tridentinischen Konzils,

wıe s1e in der Mehrzahl der theologischen Handbücher bisher dargestellt WOTI-

den Warfr. Schrift und Tradition als 7Wel Quellen der Offenbarung nebenein-
andergestellt. Die letzte Fassung oeht hingegen VON der Offenbarung Gottes aus

Der Titel heißt nicht mehr: Von den Quellen der Oftenbarung, sondern: Von der
göttlichen Offenbarung. Das offenbarende Handeln Gottes ist den Anfang g-
stellt, und WwWenNnn jetz Von Tradition die Rede ist, 1st In erstier Linie die In Chri-
stus geschehene Offenbarung gemeint, WwWI1Ie s1e durch die rafit des eiligen
Geistes in der Kirche überliefert worden Wäalr und überlietert ird Die Aufmerk-
samkeit ird zuerst auf das zentrale, alles tragende Geschehen gelenkt, und die
Frage nach dem Verhältnis VoON Schrift und Tradition ird erst in zweiliter Linie
gestellt. Die Veränderung des Titels ist darum nicht LU ıne stilistische Sache. Er
deutet ine wichtige Verschiebung und ist vielleicht nicht übertrieben, wenn

römisch-katholische Theologen darin „die I1 Geschichte der Konstitution, Ja
vielleicht des Konzils“ ausgedrückt en (Congar

Die Unterscheidung zwischen Schrift und Tradition 1m Sinne des Konzils VON

Irient ist durch das Zweite Vatikanische Konzziil nicht aufgegeben worden. Sie ird
ıIn der Konstitution ausdrücklich wiederholt. Sie ist aber iın einen anderen Zusam-
menhang gestellt worden. Der neugefaßte Begrift der Tradition eröftnet ıne Neue

Möglichkeit der Betrachtung. Die TIradition geht der Schrift OTaus und umtaßt
s1e. Die ist die Zusammenfassung des apostolischen Zeugnisses, wIie in
der 1r überlietert worden ist und weiter überliefert ird. Sie hat autoritatıve
Geltung, und die Kirche muß iın ihrem Lehren und Leben ständig darauf 7zurück-
greifen. Sie ist ber nicht Von der Kirche Das offenbarende Handeln ird
1m Leben der 1T'! überliefert, und da die Schrift von der 1r selbst
als autorıtatıves Zeugnis herausgestellt worden 1st, muß s1ie auch 1im Zusammen-
hang der Kirche und ihres Lebens gelesen und verstanden werden. So schr ihr
bindendes Gewicht zukommt, darf s1e nicht als abstrakte Norm mißverstanden
werden. Sie ist Ausdruck der Tradition, s1e hebt sS1e nicht auf s hängt damit

daß die Kirche, WwIe iın einem 1m etzten Augenblick hinzugefügten
Satze gesagt wird, ihre Gewißheit über die Wahrheit nicht Aaus der Schrift allein
ziehen kann. Die Schrift ist mit dem Leben der Kirche verbunden und findet darin
ihre Bestätigung. Es hängt weiter damit daß die Schrift immer iın der
IT und durch die 1r interpretiert werden muß, und die Konstitution ruft
mit Nachdruck in Erinnerung, daß dem Magisterium, etztlı In der Regel



dem Papste zukomme, das apostolische Zeugnis In autoritatıver Weise inter-
pretieren. Sie betont allerdings zugleich, daß das Magisterium dem Worte Gottes
niemals etwas hinzufügen könne, sondern ih immer dienen mMusse.

Diese wen1igen Andeutungen genügen bereits, zeigen, daß die Konstitu-
t1on in wichtigen Aussagen übereinstimmt mit dem Bericht der Vierten Welt-
konterenz für Glauben und Kirchenverfassung ın Montreal (1963) Die Konver-
gCeNZ ist offenkundig. €e1! Dokumente gehen ın ähnlicher Weise Von einem
tassenderen Begrifl der Tradition A4aUus,. Die Konvergenz kann aber natürlich nicht
darüber hinwegtäuschen, daß die Unterschiede noch nicht überwunden sind. S5ie
zeigen sich VOT allem, WwWennNn WIr die Frage nach dem Verhältnis VOnl Schriftt und
Leben der Kirche stellen. ann bei der in der Konstitution vorgefragenen Sicht das
In der Schrift zusammengefaßte apostolische Zeugnis wirklich als echtes Gegen-
über verstanden werden? Ein Zeugnis, auf das S1e gehorsam hört, durch das S12
sich überraschen, erschüttern, richten, aber auch auf immer uen Wegen leiten
1äßt?2 Wird nicht dem Leben, Ja der Vitalität der Kirche ein Gewicht e1n-
geräumt, die der vollen Entfaltung des apostolischen Zeugnisses 1m Wege steht?
Die Unterschiede werden noch deutlicher, Weillll WIr die Frage stellen, auf Wwe.
Weise das apostolische Zeugnis durch die 1r interpretiert werden kann und
muß Wenn auch alle Kirchen die Notwendigkeit der Interpretation anerkennen
und dabei der Kirche 1ne wichtige Rolle einraäumen, kann doch keine die Funk-
t10n des Magisteriums in derselben Weise verstehen. Die seltsame Verbindung ZW1-
schen dem Leben der Kirche und dem durch den Nachfolger des Petrus ausgeübten
Magisterium bleibt auch iın Zukunft iıne Quelle VON Gegensätzen.

Nachdem dies ausgesprochen ist, muß aber sofort hinzugefügt werden, daß die
Konstitution dennoch das Sökumenische Gespräch ördern ird. Indem s1e, ohne
die bisherige Lehre aufzuheben, die Bedeutung der Heiligen Schrift hervorhebt,
spricht S1e US, da{fß die Kirche ihre Aussagen immer und in jedem Fall auf TUN!
der Schrift verantworten muß, und Wenn S1e auch „ihre Gewißheit nicht aus der
Schrift allein“ zieht, ist doch VOT allem 1im ökumenischen Gespräch wesent-
ich schwieriger geworden, irgendeine Aussage anders als durch die Schrift be-
gründen. Eine verheißungsvolle Entwicklung ist damit eingeleitet.

1es kann durch Wwel weitere Feststellungen unterstrichen werden. Die Konsti-
tution oibt den biblischen Wissenschaften eılit ogrößeren Raum, als ihnen bisher
gewährt War. Während sich die historisch-kritische Forschung bisher NUur in VOI-

hältnismäßig engen TeNzen bewegen konnte, sind Jjetzt, ohne daß die grund-
legenden Überzeugungen über die Suffizienz der Schrift und die Historizität ihrer
Aussagen verändert worden waäaren, die ore ein Stück eıt geöffnet worden. Die
gemeinsame Forschung hat dadurch einen wichtigen Anstoß erhalten. Noch wich-
t1ger ist aber der Umstand, daß die Konstitution In starken Worten das Lesen und



tudium der Schrift empfiehlt. Sie nthält ein besonderes Kapitel u  e  ber die Rolle
der Schrift 1mM Leben der 1r Ein Bischof hatte gefordert, daß 1m Sinne des
Konzzils Von Irient auch eın Kapitel über die der Iradition hinzugefügt
werden musse. Diese orderung wurde nicht erfüllt. Das Konzzil begnügt sich damit,
Von der Schrift sprechen. Gewiß, ird erwähnt, da{fß S1ie in dem Sinne g-
lesen werden musse, WIe S1e Von der Kirche verstanden werde. Das Wichtige ist
aber, da{i ihr 1m Leben der Kirche nNneue Geltung verschafft ird. enn wichtig
die theologischen und hermeneutischen Fragen sein mögen, ist doch ın erster
Linie entscheidend, obhb die Schrift überhaupt gelesen ird und die ihr inne-
wohnende Kraft entfalten kann.

Erwähnen WITr ZUMm Schluß, daß die Konstitution die Übersetzung der Schrift in
die Landessprachen ordert und dafür die Zusammenarbeit miıt den gefrennten
Brüdern empfiehlt. Die Folgen dieser Bereitschaft sind bereits yahlreichen
Orten spürbar. Gemeinsame Übersetzungen wurden In Angrift CNM. Das
vielleicht umfassendste Projekt einer uen Sökumenischen Übersetzung ist für den
tranzösischen Sprachraum angekündigt und ın Gang gebracht worden. In manchen
Fällen ist die römisch-katholische Kirche auch bereit; bereits bestehende Über-
setzungen mit eichten oder 4A ohne Änderungen übernehmen. Man kann
Sagech: die Übersetzung der Schrift ist heute einer Aufgabe geworden, die VON

allen Kirchen gemeinsam ausgeführt werden kann. Die Vereinigten Bibelgesell-
schaften haben damit ine beträchtliche Erweiterung ihres Aufgabenkreises erfah-
ren. Sie sind einem wahrhaft ökumenischen Instrument geworden, einem
Instrument, das allen Kirchen dienen kann, und ist darum S1'  cher der Augen-
blick, daß WIr uns einmal mehr dessen erinnern, wieviel s1e im Laufe der Jahr-
zehnte ür die Kirchen und die ökumenische Bewegung geleistet haben

Das Dekret über das pastorale Amt der Bischöfe In der Kirche
Dieses Dekret hängt CNg mi1t der Konstitution über die Kirche die

bereits Ende der dritten Session promulgiert wurde. Es die 1mM dritten
Kapitel Von De Ecclesia gemachten Aussagen OTauUs und befaßt sich mit den
pastoralen praktischen Aspekten, die dort nicht behandelt werden konnten. | S ist
aber damit zugleich auch ine Interpretation der dogmatischen Konstitution. Ahn-
es gilt auch VOINl anderen Dekreten, die 1m Laufe der vierten Session verab-
schiedet worden sind. Das Dekret über die Priester den zweiten Teil des
dritten Kapitels über die Kirche OTaus, dasjenige über den Laienapostolat das
vierte Kapitel über die Laien und dasjenige über die Erneuerung des monastischen
Lebens das sechste Kapitel über das mönchische en Die Konstitution über die
Kirche muß darum ständig In Erinnerung behalten werden.
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Das Dekret über das pastorale Amt der Bischöte verdient besondere Aufmerk-
samkeit. enn muß sich nicht hier zeigen, WwI1ie sich die ausgedehnte und
erregende Diskussion über die S1814 Kollegialität der Bischöte iın der Praxis aus-

wirken soll? Der ext äßt Klarheit nicht wünschen übrig. br bestätigt die
Lehre vom Primat und der universalen Jurisdiktion des Papstes mit einer Deutlich-
keit, die kaum übertroffen werden kann, und We1n jemand an Ende der dritten
Session noch 1m Zweitel SEWESCH sein ollte, ob durch den Begriff der Kolle-
oialität der Primat des Papstes nicht doch ıne grundsätzliche Einschränkung eli-

fahren habe, ird hier In Klarheit Das Dekret erklärt gleich
Anfang: „Der römische Pontifex genießt alg Nachfolger Petri; dem Christus seine
Schafe und Lämmer Zu eiden übergeben hat, in dieser 1r Christi kraft
göttlicher Einsetzung die höchste, volle, unmittelbare und universale Vollmacht,

hat, da als der Hirte aller Gläubigen den Auftrag hat, sowohl Zu Besten
der als auch der einzelnen Kirchen sehen, den Vorrang (principatum)
der ordentlichen Vollmacht über alle Kirchen S 1) «“ Gewiß, das Dekret bleibt
nicht bei dieser Aussage stehen. Hs sagt 1m folgenden manches über die Finrich-
(ung einer Synode, über die Vollmacht und den AÄuftrag der einzelnen Bischöfe
und der nationalen und regionalen Konferenzen, und WITr werden sehen, daß all
dieses seine Bedeutung für die künftige Gestalt der Kirche haben ird. Die Voll-
macht des Papstes ist aber dadurch nicht angetastet worden. Die Frage stellt sich
1m Gegenteil: Ist S1e nicht durch das Konzil, Wenn nicht grundsätzlich, doch
praktisch umfassender und dynamischer geworden? Ist der Papst nicht iın noch
höherem aße der Bischof der Kirche epiIscCopus catholicae ecclesiae
geworden? Am Anfang WAarTr gelegentlich die Hoffnung ausgesprochen worden, daß
das ONz1ı die Rolle des Papstes als Bischof VoNn Rom stärker unterstreichen werde
und daß nicht sehr die Autorität des Papstes über die gesamte Kirche, sondern
die Notwendigkeit der Gemeinschaft mi1t dem römischen tu. herausgehoben
werde, 1ne Konzeption, die schon ıIn der Alten Kirche estand. Diese Erwartung
hat sich aber nicht erfüllt. Der Primat und die unmittelbare Vollmacht des Papstes
über die gesamte Kirche und alle einzelnen Kirchen ist mit Betonung be-
statiıgt worden.

Diese Tatsache ließe sich durch zahlreiche Beobachtungen illustrieren. Das Kon-
zil hat dem Papst die Gelegenheit gegeben, sein AÄAmt in dynamischer und
für viele überzeugenderer Weise darzustellen. Die Anwesenheit des
Episkopates hat seine Vollmacht nicht eingeschränkt, sondern in ihrer Fülle sicht-
bar gemacht. Gewiß, das Amt und VOT em die Kurie sind iın manchen ihrer bis-
herigen Formen in Frage gestellt worden. Das Konzil hat aber dem Amt jeden-
talls bis jetz eher mehr rait und Gewicht verholfen. Während bis jetz
In unnahbarer Einsamkeit ausgeübt worden Walrfl, hat das Konzil dem Papst die



Gelegenheit gegeben, wirklich ın der Gemeinschaft mit dem Episkopat und Von

ihm vollziehen. Und der Papst 1st oftensichtlich gewillt, in diese Rich-
tung gehen. Die Reisen nach Jerusalem, Bombay, VOT em aber nach New York
sind eın Beweis aTIur. Auch das Dekret fügt Elemente dieser Konzeption hinzu
Denken WITr {wa die bischöfliche Synode, die dem Papst als beratendes Organ
beigeordnet ird. der auch die Empfehlung, daß in der Kurie die verschiede-
Hen Länder besser repräsentiert sein müßten. S50 dringlich diese Maßnahme für das
Regiment iın der Kirche sein Mag, bedeutet S1e zugleich auch daß der Papst noch

einen Schritt weniger Bischof VvVon Rom ist.

Wir stehen damit VOTI eiInem schwierigen Sachverhalt. Es kann nicht die Aufgabe
dieses Berichtes se1n, ein Urteil darüber auszusprechen. Wir können 7zunächst NUurTr

feststellen, daß diese Entwicklung sich abzeichnet und daß die Kirchen damit rech-
NenNn mUussen. Das Papsttum stellt sich heute unter uen Gesichtspunkten dar Neue
Möglichkeiten des Zeugnisses und des Dienstes der Welt tun sich auf Die
Rede VOT den Vereinten Nationen ist ein Beispiel dafür. Die Schwierigkeiten, die
dadurch für das Verhältnis und gemeinsame Handeln der Kirchen untereinander
entstehen, sind aber offensichtlich, und die Frage drängt sich VOT allem auf, ob
sich die Kirche 1ın dieser Weise VÄARE Symbol der ehnsüchte machen kann, die die
Menschheit heute bewegen. Jedenfalls genügt nicht mehr, WEeIn sich die Kirchen
darauf beschränken, über das Papsttum mit den bisher üblichen ÄArgumenten
diskutieren. Die NnNeue Gestalt, ın der heute erscheint, muß mit iın Rechnung
gestellt werden. Die Frage ist noch dringlicher geworden, WwIie die Kirche Christi
auf universaler Ebene ihre Stimme hörbar machen kann.

Das Dekret über das pastorale Amt der Bischöte redet Nnun aber nicht NUur und
nicht einmal In erster Linie VO Papst, sondern von den Bischöften. Te1 Bemer-
kungen selen in diesem Zusammenhang gemacht:

a) Das Dekret erwähnt die bischöfliche Synode, ıne Institution, die sich In der
Zukuntft als äaußerst wichtig erweisen kann. Sie soll dem Papst als helfendes Organ
ZUr Seite stehen und dadurch zugleich AA Ausdruck bringen, daß alle Bischöte
der Sorge für die gesamte 1r! teilhaben $ 5) Das Dekret hätte ursprünglich
den Wunsch aussprechen sollen, daß ıne solche Synode geschaffen werden solle
Der Papst kam aber dem Konzil und kündigte die Schaffung der uen

Institution schon Beginn der vierten Session In einem Motu Proprio Dieser
Nischel: 1st VOIN weittragender edeutung. Das Motu Propri1o0 betont War die
Abhängigkeit VOIN Papst, und manche AÄnordnungen lassen daran zweifeln, ob
sich ıne wirkliche Synode und ein wirkliches signum collegialitatis handile
Der Papst allein bestimmt, ob und WaLn s1e zusammentritt, über WwWe Gegen-
stände s1e spricht und ob S1ie allein berät oder ıne Abstimmung vornımmt. Wich-



tıger aber als alle diese Bestimmungen ist schließlich das Faktum selbst. Die 5Synode
ist iıne Gelegenheit, die 1m Konzil gemachten Erfahrungen tortzusetzen und die
Kollegialität der Bischöfte In Erscheinung treten lassen. Die Synode ird 1967
zum ersten Mal zusammentfreten Eine bis jetz offene Frage: Wird bei dieser
Gelegenheit die Einrichtung der Beobachter ıne Fortsetzung finden?

b) Wenn die konziliaren Texte die Autorität des Papstes in starken Worten
betonen, muß zugleich gesagt werden, daß die Autorität des einzelnen Bischofs
1n seiner iözese mit mindestens ebenso starken Worten betont ird Sie sind
unter der obersten Autorität des Papstes In ihrer iÖözese die Hirten und üben dort
ıne ordentliche und unmittelbare Vollmacht 4Uus. Das Dekret umschreibt ihren
Auftrag unter den drei Gesichtspunkten der Lehre, der Heiligung und Regierung.
Das Bemühen ist offensichtlich, die geistliche Seite des Amtes hervorzuheben. Der
Bischof oll der Vater, nicht der bloße Administrator selner iözese se1in.

Bei der Aufzählung der Aufgaben wird 1im Vorbeigehen auch erwähnt, daß
die Pflicht des Bischofs sel;, den ÖOkumenismus, WwIe VO  — der 1r verstanden
wurde, Öördern. Die Bedeutung der einzelnen iözese ird unterstrichen. Die
Tatsache ird klar gesehen, daß sich immer mehr Aufgaben auf regionaler Ebene
tellen. Der innere Zusammenhang jeder iözese soll darum nach Kräften geför-
dert werden. Der Bischof hat die Pflicht, die Gemeinschaft der Priester Vel-

tiefen, und die Empfehlung ird ausgesprochen, daß in jeder iözese ıne Art VON

Synode gebildet werde. Es Mag auch erwähnt werden, daß das Dekret von aat-
lichen und anderen Bindungen bei der Wahl eines Bischofs loszukommen sucht;
der Staat soll künftig keine te bei der ahl oder Ernennung mehr haben,
und Staaten, die heute solche Rechte innehaben, werden ersucht, freiwillig darauf

verzichten.

C) Das Dekret redet schließlich VonNn den Bischofskonferenzen. Wo s1e noch nicht
bestehen, sollen s1e gebildet werden. Wo sS1e bestehen, oll hre Arbeit intensiviert
werden. Der ext äßt eutlich erkennen, daß die Bedeutung der Konferenzen —

nehmen WIT!  d’ und ist klar, daß dadurch der Episkopat der einzelnen Länder in
die Lage wird, 1ın kollegialer Weise iın Erscheinung freten. Die Auf-
gaben, die sich ın bestimmten Gebieten stellen, können besser ın Angriff NOoM-
MmMen werden. Es ist dabei nicht ohne Bedeutung, daß erst Ende des Dekrets VO  3
den Konferenzen die Rede ist. Es 1r auf diese Weise angedeutet, daß die Autori-
tät des einzelnen Bischofs durch die Konterenzen jedenfalls grundsätzlich nicht
angetastet ird. Sie sind nicht ıne Nstanz, die sich 7zwischen Papst und Bischöte
schiebt: s1ıe werden vielmehr grundsätzlich als „Von unter her“ aufgebaut Vel-

standen, als Zusammenarbeit Vvers  iedener Bischöte zZu Wohle der 1r
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Das Dekret über das Amt und Leben der Priester
Da die Frage nach dem Verhältnis VO  — päpstlichem und bischöflichem Amt VOI

Anfang 1m Mittelpunkt des Interesses stand, wurde die allgemeine Aufmerk-
samkeit unwillkürlich auf die Frage nach dem Wesen des Episkopates gelenkt. Die
großen Kämpfe wurden über diese Frage ausgefochten. Welche Vollmacht kommt
den Bischöfen 7u? Inwiefern sind Ss1€e Nachfolger der Apostel? Welche Bedeutung
hat ihre ÖOrdination? Durch die allgemeinen Tendenzen, die dem Episkopat eigene
Ur herauszustellen, drohte aber das Amt des Priesters iın den chatten gestellt

werden. Die ma des Bischofs konnte derart betont werden, daß der
Priester NUur noch In seliner Unterordnung und Abhängigkeit VOIN Bischof gesehen
werden konnte. Bereits die Konstitution über die Kirche hatte dieser Geftfahr ent-

gegengewirkt. Der zweite Teil des dritten Kapitels enthält ausführliche Abschnitte
über die Presbyter und Diakone. Das Konzil hat aber darüber hinaus noch wel
weitere Texte über das priesterliche Amt verfaßt.

Das Dekret gibt ıne schöne und inhaltsreiche Beschreibung des priesterlichen
Amtes Es ird In erster Linie als sazerdotales Amt verstanden. Die JI Kirche
ist ein priesterliches Volk, dazu bestimmt, die herrlichen Taten dessen Ver-

künden, der s1e auUus der Finsternis ın sein wunderbares Licht gerufen hat Die
Priester haben die Aufgabe, diesem Volke dienen. Sie werden durch die Trdi-
natıon Christus, dem Priester, zugeordnet (configurantur), daß s1e 1m Namen
Christi; des Hauptes, handeln vermögen. Sie nehmen damit der ma
teil, kraft welcher Christus selbst seinen Leib baut, heiligt und regiert. So w1ıie
bereits die Aufgaben der Bischöfe, werden auch diejenigen der Priester unter den
dre‘ Gesichtspunkten der Verkündigung, Heiligung und Leitung beschrieben. Die
Notwendigkeit der Verkündigung ird unterstrichen, die Funktionen des Hirten
hervorgehoben. Das eigentliche Wesen des Amtes kommt aber In erster Linie 1m
Vollzug der Eucharistie ZUI Ausdruck, wWwenn das geistliche Opfer der Gläubigen
In der Gemeinschaft mit dem Opfer Christi darbringt.

Diese Beschreibung erkennt dem priesterlichen Amt die höchstmögliche Bedeu-
{ung Was gäbe Größeres, als 1mM Namen Christi handeln? Das Dekret
betont allerdings gleichzeitig, daß die Weihe ın ihrer Fülle allein dem Bischof
gegeben sel; daß die Priester ihm darum untergeordnet selen und ihm dienen
hätten. S50 sinnvoll diese Unterscheidung für große Teile der Christenheit ist, stellt
sich hier für manche nichtrömische Christen die Frage: Worin esteht eigentlich
der Unterschied 7wischen Bischof und Priester? Mit welchem theologisch ZWIN-
genden Recht kann der Priester dem Bischof untergeordnet werden? ann
sich dabei wirklich mehr als ıne Zweckmäßigkeit handeln, ıne Zweckmäßig-
keit, die sich War 1m auftfe der Jahrhunderte ewährt hat, aber doch nicht etztes



lehrmäßiges Gewicht für sich beanspruchen kann? Die Beschreibung, die das Dekret
Vom Priester oibt, entspricht dem Bild des Bischots in der Alten Kirche, und WITr
werden gerade durch diesen ext einmal mehr daran erinnert, daß fast alle Funk-
tiıonen, die in der Alten Kirche VOIN Bischof erfüllt wurden, heute VOIN Priester
erfüllt werden. Er steht der Gemeinde VOTL und führt den Vorsitz bei der Eucha-
ristie. Die heutigen Verhältnisse sind das Ergebnis einer langen Entwicklung. Sie
INa berechtigt sein. Der Umstand, daß S1e stattgefunden hat, ist aber nicht ohne
Bedeutung tür die theologischen Aussagen über das Ämt, und scheint miIr, daß
nicht 1Ur dieses Dekret, sondern auch andere konziliare lexte sich nicht genügend
darüber Rechenschaft ablegen. am Aussagen über das Amt werden rasch
alg selbstverständlich und längst erwliesen vorausgeseftzt: der Papst der Nachfolger
Petri, die Bischöfe die Nachfolger der Apostel, die Priester den Bischöten unter-

geordnet USW. Der historische Sachverhalt ist aber ın Wirklichkeit äußerst kom-
pliziert.

Das Dekret enthält manches, das der Erwähnung ert ware. Wel Hinweise
seien mehr oder weniger willkürlich herausgegriffen:

a) Das Konzil hat sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen gehabt, daß manche
Länder nicht über ıne ausreichende Zahl VoNn Priestern verfügen, ıne Tatsache,
mit der andere Kirchen nicht weniger kämpfen haben Das Dekret kommt in
dieser Hinsicht wel Ergebnissen. Es empfiehlt, daß die Priester gleichmäßiger
verteilt werden ollten er Priester soll sich für die gesamte 1r verantwort-
ich wissen und darum auch bereit se1n, In einem anderen Land als dem eigenen

dienen. Es ruft aber VOL allem dazu auf, daß alles werden musse, die
Zahl der Berufungen erhöhen. Besondere Institutionen sollen diesem Zweck
sowohl auf nationaler als diözesaner Ebene geschaften werden. In anderem Zusam-
menhang ist davon die Rede, daß ıne eigentliche Konspiration nöt1ig se1l

Das Dekret geht verhältnismäßig austührlich auf die Frage des Zölibats der
Priester e1in. Die bisherige Praxis ird bestätigt, sowohl die Priester als alle Gläu-
bigen werden aufgefordert, die ‚wertvolle Gabe des Zölibats“ in rtren halten.
Manche hatten vehofft, daß das Konzil die bisherige Gesetzgebung modifizieren
werde. Sie standen unter dem indruck der schwierigen pastoralen Probleme, die
sich in diesem Zusammenhang stellen, vertraten aber VOTL allem auch die Meinung,
daß NnNeue Priester werden könnten, wenn die Möglichkeit bestünde, be-
währte, verheiratete Männer Z Amte ordinieren. Das Konzil hat sich damit
begnügt, die Ordination Verheirateter einem Neu verstandenen permanenten
Diakonat ermöglichen, ine Möglichkeit, die In manchen Ländern wohl schon
bald verwirklicht werden ird. Schon während der vierten Session and ın Rom ein
internationaler Kongreß über die Neugestaltung des Diakonats Der Zölibat
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der Priester wurde aber durch das Konzil überhaupt nicht diskutiert. Als einige
Interventionen mit Reformvorschlägen vorbereitet wurden, ieß der Papst WwI1ssen,
dafß diese Frage nicht öffentlich behandelt werden solle. an haben diesen Ent-
scheid bedauert: muß aber auch gesagt werden, dafß die Vorschläge ohnehin
jedenfalls vorläufig keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätten.

Das Dekret über die Ausbildung der Priester

Dieser ext wiederholt und ergänzt manches, Was bereits 1 Vorhergehenden
gesagt ist. Die Aufmerksamkeit ist VOTL allem dem Wesen und Ziel des theolo-
gischen Studiums gewidmet, und kann kein Zweitel se1ln, daß die Richtlinien,
die hier gegeben werden., die allgemeine OÖrientierung des Studiums eiwWw. Vel-

ändern. Zunächst wird Gewicht darauf vgelegt, daß das tudium den Gegebenheiten
der verschiedenen Länder Rechnung tragen musse; jede Bischofskonferenz oll
darum ihre eigenen Richtlinien aufstellen. Der tragende Begriff in dem ganzen
Dekret ist offensichtlich das Geheimnis, das Mysterium Christi. Sowohl die geist-
iche als die intellektuelle Erziehung muß darauf ausgerichtet se1in. Die Bedeutung
des philosophischen Studiums wird hoch eingeschätzt. Der Horizont muß erweitert
werden. Die Fragen, die sich In unNnseTeTr eit NeUu stellen, mussen mehr Raum ein-
nehmen. Die Studenten müssen In erster Linie azu EIZOVCH werden, die Wahrheit

lieben und S1e mit Strenge und intellektueller Ehrlichkeit suchen. Das theo-
Jlogische tudium soll mit dem tudium der Schrift als der eele er Theologie
beginnen, und auch iın der Systematik oll die Auseinandersetzung mit der Schrift
VonNn den Vätern erster Stelle stehen, erst danach sollen die Studenten ın die
eigentliche Systematik, insbesondere die Theologie des Thomas, eingeführt werden.
Hinter dieser Reihenfolge stehen Kämpfe. an wollten, daß die Theologie des
Thomas, die theologia perennIis, ine bestimmendere 1m tudium einnehmen
musse. Sie haben sich nicht durchgesetzt, und das bedeutet ohne Zweitel 1ıne weit
stärkere Ausrichtung auf die Schrift. Manche haben gesagt, daß In der Behandlung
der thomistischen Theologie das „gallZlc Drama des onzils“ ichtbar werde;: 11N1an

könnte auch N, daß sich iın dieser Hinsicht dieselbe Verschiebung vollzogen hat,
die WIr bereits bei der Besprechung der Konstitution über die Oftfenbarung fest-
gestellt hatten.

Es ist wichtig, 1m Zusammenhang mit diesem Dekret nicht NUur auf die VoOm

Konzil erarbeiteten Formulierungen, sondern auch auf die Studenten selber hin-
zuwelsen. Die junge Generation VON Theologen, die jetzt heranwächst, wird iıne
andere Prägung erhalten. Die Ergebnisse des Konzils, die Von manchen heute noch
als ine unerhörte Neuigkeit empfunden werden, werden Von ihr als selbstver-
ständlich vorausgesetzt werden. hre Gedanken gehen bereits über das Konzziil hin-
aus, und inan kann in manchen Gesprächen ıne überraschend weitgehende Kritik



selbst Konzil en Die Spannung zwischen einer älteren und einer jungeren
Generation Aindet sich auch ın der römisch-katholischen Kirche und hat sich ın den
vergangenech Jahren beträchtlich verstärkt.

Das Dekret über den Apostolat der Laien

Fast in allen Kirchen hat sich in den etzten Jahrzehnten die insicht durch-
gesetzt, daß die Kirche als Leibh verstanden werden muß, in dem jedes Glied seine
besondere Aufgabe erfüllen hat Die Aufmerksamkeit darf nicht ausschließlich
und nicht einmal In erster Linie auf den Klerus gerichtet werden. Das Volk muß

seiner Gesamtheit gesehen werden. Die Bewegung, den Laien die ihnen auf
Grund der Taufe zukommende Stellung zurückzugeben, hat die römisch-katholische
Kirche schon lange VOTL dem Konzzil erfaßt. Das Konzil hat ihr breiterer Geltung
verholtfen. Das Dekret hat darum ine doppelte Bedeutung: nimmt einerseilits
auf, WAas In vielen Teilen der Kirche bereits vorbereitet SECWESCH Wafl, und gibt
andererseits einen mächtigen Anstoß für die weitere Entfaltung der Bewegung.

In der Vergangenheit wurden Wesen und Funktion der Laicn zu oft dadurch
bestimmt, daß Ss1e mit Wesen und Funktion des Klerus verglichen wurden. Das
Dekret kommt VO  — dieser Weise der Betrachtung los Es geht davon .US, daß die

Kirche In die elt gesandt Ist, und sucht die Rolle der Laien in dieser Sen-
dung bestimmen. Jedes 1e der 1r ist durch die Tautfe mitberufen und
mitgesandt. Sie haben Anteil dem dreitachen AÄAmte Christi, Prophet, Priester
und König, und Ssind dementsprechend Leben und Handeln der Kirche beteiligt.
Ihr Avpostolat vollzieht sich sowochl in der Kirche als auch ın der Welt, sowohl 1m
geistlichen als auch 1m weltlichen Bereich. Sie sind einerseıits bar berutfen,
Aufbau der Kirche mitzuhelfen, andererseits aber auch azu bestimmt, iın der Welt
als Formen wirken und s1e mit dem Geist des Evangeliums durchdringen.

Das vierte Kapitel des Dekrets spricht über die Formen der Organisation, in
denen sich der Apostolat vollziehen kann. Es unterstreicht zunächst, daß der
Apostolat sowohl Von Einzelnen als auch VO  - Gruppen ausgeübt werden könne.
Es erwähnt dann die Vereinigungen 1m allgemeinen und betont in diesem Zusam-
menhang, daß die Vereinigungen 1m internationalen Bereich verstärkt werden
müßten. Erst nachdem betont worden ist, daß das Recht der Laien sel;, Vereini-
gungen zu gründen, kommt die Rede auf die Organisationen, die ihre Arbeit In
direkter Abhängigkeit Von der Hierarchie tun, insbesondere die Actio catholica.
Das Dekret oibt damit der treien Bewegung verhältnismäßig viel Raum Es Vel-
weilt allerdings sehr ausführlich bei den Organisationen, und wird daraus deut-
lich Wwıe hoch ihre Bedeutung eingeschätzt wird und auch VvVon nichtrömischen
Kirchen einzuschätzen ist.
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Das Dekret spricht schließlich auch die Empfehlung AUS, daß ein Sekretariat beim
Heiligen Stuhl gebildet werde. Es soll der Laienbewegung iın aller Welt dienen.
Es oll ine gewlsse Koordination gewährleisten, den Austausch VOIl Information
und Erfahrung ermöglichen und sowohl der Hierarchie als den Laien mit Rat-
schlägen ZUE Verfügung stehen.

Das Dekret spricht DUr mit wenigen Worten von der Notwendigkeit Sökume-
nischer Kontakte S 27) Es ist aber offensichtlich, daß sich in diesem Bereich zahl-
reiche Möglichkeiten der Zusammenarbeit auftun. Sowohl manche ogrundsätzliche
als auch yzahlreiche praktische Probleme stellen sich in ähnlicher Weise und mussen
nicht angefaßt werden. Die Laienbewegung hat VO  ; Anfang befruch-
tend auf die ökumenische Bewegung eingewirkt und 1st umgekehrt auch durch s1ie
befruchtet worden. Erste Begegnungen haben gezeigt, daß dies auch 1Im Verhältnis
zwischen der römisch-katholischen Kirche und anderen Kirchen der Fall sein
könnte.

Das ökumenische Gespräch ird ohne Zweitel auch auf ıne Frage eingehen
müussen, die durch die Terminologie des Dekrets aufgeworfen wird, nämlich die
Frage, wı1ıe das Verhäiltnis zwischen Apostolat in „Kirche“ und „Welt“ VeI-

stehen sel. Das Dekret unterscheidet zwischen diesen beiden Bereichen, und wenn

auch hinzugefügt wird, daß S1e untereinander verbunden selen, eil Gott Ja die
gesamte elt in seine NeUe Kreatur hineinziehen wolle, ird doch nicht wirklich
geklärt, inwietern das Zeugnis 1m Bereich der Kirche und des ordo temporalis über-
haupt unterschieden werden kann. Was hat bedeuten, wenn hier Von geist-
lich und weltlich die Rede ist? ird damit nicht ein chmaler und NS Begrift
VO  - Kirche vorausgesetzt? Was ist ausgesagTt, wenn erklärt wird, daß die Christen
den ordo temporalis mi1it dem Geist des Evangeliums durchdringen ollen? Die
Frage, inwietern das Wirken iın der Welt auch abgesehen VOIN Zeugnis Avostolat
genannt werden kann, gehört den Problemen, die heute alle Kirchen in glei-
chem aße umtreibt und über die s1e ın gleichem aße unklar sind.

rtwähnen WITr zZum Schluß iıne Eigenart, die nicht 198088 dieses Dekret, sondern
auch andere Tlexte auszeichnet. Am Ende der Vorrede sich eın Abschnitt, in
dem die Bedeutung Marias für den Avostolat hervorgehoben ird. hre Haltung
wird als vorbildlich bezeichnet. Diese Erwähnung entspricht den Aussagen, die in
De Ecclesia gemacht worden sind. Sie kann darum nicht überraschen. Nachdem die
Mariologie In die Konstitution über die Kirche Eingang gefunden hatte, mußte s1e
konsequenterweise auch in den Dekreten erscheinen, die davon abhängig sind.
Keine dieser Erwägungen fügt ein Element der Mariologie hinzu, w1e S1e
durch das Konzil bereits erweitert worden ist. Sie erinnern aber einmal mehr
daran,; daß dieses Problem zwischen den Kirchen steht und 1m ökumenischen Ge-
spräch geklärt werden muß, Wenn die Gemeinschaft wirklich vertieft werden soll



Das Dekret über die richtige Erneuerung des monastischen Lebens
Wenn dieser ext In den Augen nichtrömischer Christen zunächst wen1ger wich-

t19 sSein scheint, ist für die römisch-katholische Kirche doch VvVon orößter prak-
tischer Bedeutung. Die en gehören den tragenden Kräften ın der römisch-
katholischen Kirche; s1e ertüllen unzählige Funktionen, die für das Leben und das
Zeugnis der Kirche entscheidend sind, und ıne Erneuerung der Kirche ist NUur

enkbar, wWwenn zugleich auch S1e den heutigen Verhältnissen angepaßt werden. Die
meisten Orden und Gemeinschaften haben bereits ıne Jange Geschichte hinter
sich hre Ziele und Aufgaben sind in einer Jängst VEITSANSCHECHN e1it tormuliert
worden. anı von ihnen sind annn nicht genügend auf die heutige Situation
ausgerichtet, sondern stehen 1ın mancher Hinsicht eher als Zeugen einer DO da,
die inzwischen der Vergangenheit angehört, gebunden Iraditionen, die heute
nicht mehr den Sinn haben, den s1ie einst hatten. Die en und religiösen Ge-
meinschaften sind aus diesem Grunde auch ıne Quelle VOI Kräften, die bis jetz
nicht voll ausgenutzt War.

Das Dekret verfolgt aufs Ganze gesehen die Tendenz, daß die monastischen
Gemeinschaften stärker iın die Kirche integriert werden und intensiver ihrem
Leben teilnhnehmen sollen. Gleich Anfang wird die Forderung gestellt, daß alle
monastischen Institutionen Leben der Kirche teilnehmen und alle ihre Auf-
gaben ihren eigenen machen sollten, Aufgaben WwWI1e die biblische Wissenschaft,
die liturgische Bewegung, die ökumenische Aufgabe, die ission und das soziale
Handeln. Diese Forderung ird mehreren Stellen wiederholt, insbesondere ird
betont, daß die monastischen Gemeinschaften ihre Kräfte noch stärker In der
Evangelisation einsetzen ollten Es ird War auch darauf hingewiesen, daß auch
die reine Kontemplation In der Kirche ihren ar habe und der drängenden
Aufgaben der Evangelisation behalten muüsse. Das Dekret legt aber das Gewicht
doch In vermehrtem aße auf das Zeugnis der Kirche

Die Orden und die religiösen Gemeinschaften werden durch das Dekret VOT
oroße Anforderungen gestellt, und die Besinnung arüber hat bereits begonnen,
WwI1ie s1e sich In die durch das Konzil begonnene Erneuerung einfügen können. Das
deutlichste Beispiel dafür sind die Jesuiten. Nach der ahl des Generals hat
1ne Kongregation stattgefunden, 2301 der die Zukunft des Ordens unter den VeI-
schiedensten Gesichtspunkten besprochen wurde. Der Papst hat dem ÖOrden 1NSs-
besondere die Auseinandersetzung mnıt dem modernen Atheismus ZUrTr Aufgabe
geSeTZt. Die Verhandlungen 1mM en sind nicht abgeschlossen. Eine zweite Kon-
gregation oll in naher Zukunft stattfinden. Es ird interessant sein festzustellen,
ob und WI1e dem Orden gelingen wird, seine ökumenische Arbeit bestimmen.
Wenn seline ursprüngliche Intention auch ine missionarische WarTl, ist doch WwWIie



kein anderer en mit der Gegenreformation verbunden und durch s1ie jedenfalls
iın den Augen mancher nichtrömisch-katholischer Christen geprägt. Die 1m Zusam-
menhang mit dem Konzzil immer gemachte Äussage, daß die Gegenreformation
Ende sel,; ird darum nicht ohne Folgen für ihn Jleiben

Das Dekret geht Yanz besonders auf die Pflicht des Gehorsams e1in. Diese Frage
ist 1mM Laufe des Konzils immer wieder und In Immer Zusammenhängen
aufgeworfen worden. Die Krise, der heute jede Autorität ausgesetzt ist, hat auch
die römisch-katholische Kirche erfaßt, und die Forderung des Gehorsams kann
nicht mehr mit derselben Selbstverständlichkeit erhoben werden. Das Konzil selbst
hat diese Krise gefördert. Die Tatsache, daß nahezu alle Fragen in Freiheit disku-
ert werden konnten, hat nicht NUr manches In Bewegung gebracht, sondern das
Verständnis der Autorität als solcher erschüttert. Das Dekret wendet sich zunächst

die Mitglieder der Orden und religiösen Gemeinschaften und ordert S1e auf,
den Von ihnen verlangten Gehorsam eisten, und War 1mM Bewußtsein, daß s1e
damit dem Aufbau des Leibes Christi dienen. Es wendet sich aber auch die Vor-
geseftzten und verlangt VO  - ihnen, daß S1e Persönlichkeit und den Willen der
Untergebenen respektieren mussen.

Das Dekret Mag schließlich den Anlaß dazu geben, ein Wort über die freiwillige
Armut 1m Sinne des Evangeliums CN Die Mönche und Nonnen werden auf-
gefordert, nicht 1Ur auf den Gebrauch ihres Besitzes verzichten, sondern in
wirklicher Armut leben, und, Was vielleicht ebenso wichtig IS die en und
Klöster werden aufgefordert, als Kollektive ein Zeugnis der AÄArmut abzulegen. Die
Frage ist während des Konzils nicht 1U dieser Stelle aufgetaucht. Bei mehr als
einer Gelegenheit wurde eutlich, daß manche Bischöte und Theologen VON der
Sorge getrieben sind, wI1ie die Kirche ın dieser Hinsicht näher Christi Willen
leben könnte. ehr als 1Ur einzelne timmen verlangten den freiwilligen Ver-
zicht auf überflüssigen Reichtum, nicht 1Ur des einzelnen Christen, sondern der
Kirche überhaupt. Das Konzil kam in dieser Hinsicht nicht über allgemeine Sätze
hinaus, und ist auch nicht einfach N, Was freiwillige Armut ın einer
modernen Gesellschaft: bedeutet. Es ist aber keine Übertreibung ACH, daß der

freiwilliger Armut bei zahlreichen römisch-katholischen Christen fin-
den ist und daß andere Kirchen dieser Stelle manches aufnehmen und lernen
können.

Das Dekret über die christliche Erziehung
Der Titel des ersten Entwurfes für diesen ext autete noch „Von den katholischen

Schulen“ In der Diskussion verlangten mehrere Redner, daß der Gegenstand Ce1I-

weitert werde. Das Konzil musse sich über die Erziehung 1m allgemeinen und nicht
1Ur über das CHNSCIC roblem der katholischen Schulen und Universitätgn äaußern.
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Das Dekret beginnt denn auch mI1t längeren Abschnitten über Wesen und Auf-
gaben der christlichen Erziehung. Obwohl manches darin richtig und WeCO-
eisend lst, bleibt dieser Teil des Dekrets doch in Allgemeinheiten stecken. Die
tieferen Probleme, die sich heute 1m Zusammenhang mit der Erziehung stellen,
sind kaum erührt. Der ext ist selinem ursprünglichen 1fe der Erweiterung
treu geblieben. Sein eigentliches Interesse gilt offensichtlich den katholischen Schu-
len. Das Dekret bringt aber auch In dieser Hinsicht kaum etwas Neues. Es unter-
streicht 7zunächst die Rolle, die die Schule 1n der Erziehung 1m allgemeinen spielt,
und hebt hervor, daß aus diesem Grunde dem Beruf des Lehrers hohe ur —

komme (S 5) Es stellt annn die Forderung auf, daß die Eltern die Freiheit haben
sollen, für die Erziehung ihrer Kinder diejenigen Schulen wählen, die ihnen
geeignet erscheinen. Die taaten sollen diese Freiheit respektieren und Ss1e auch
nicht dadurch einschränken, daß Ss1e S1e unbilligen finanziellen Leistungen A4US-

setfzen ($ 6) Es ruft schließlich In Erinnerung, daß die Kirche VO  - jeher das Recht
In Anspruch IN habe, Schulen gründen und führen S 8) Der ext
fügt dann hinzu, dafß jede Schule ein Zentrum sein musse, Von dem der Geist des
Evangeliums ausstrahlt. Sie muß en offenstehen, auch denen, die der 1r
nicht angehören. Sie ist VO  w unschätzbarem Wert nicht NUur für den Apostolat der
Kirche, sondern die enschliche Gesellschaft überhaupt 8 8) Die Kirche muß ihre
Aufmerksamkeit Yanz besonders den Schulen in jJungen ändern zuwenden, die
auch von nichtkatholischen chülern besucht werden S 9)

Das Dekret gehört den wenigen Texten des Konzils, die die Notwendigkeit
der Zusammenarbeit miıt anderen Kirchen mi1it keinem Wort erwähnen. Das ist
bedauern. enn jedermann weiß, daß die Frage der kontessionellen Schulen das
Verhältnis der Kirchen 7zueinander In vielen Ländern In hohem aße belastet. Die
konfessionellen Gegensätze haben in manchen Gebieten durch die Schulen einen
institutionellen Ausdruck gefunden, und die Irennung ird iın manchen Jungen
Kirchen durch die Gründung von Schulen erschwert. Die Frage muß darum g-
meinsam angeschnitten werden, WeNnn einer Vertietung der Gemeinschaft
er den Kirchen kommen soll Die Kirchen stehen 7zudem 1 Blick auf die HEr-
ziehung VOrT ähnlichen Schwierigkeiten, und manchen Orten, keine kon-
fessionellen Schulen bestehen, könnte ıne vertiefte Gemeinschaft unter den Kir-
chen eın starkes Zeugnis bedeuten. Die Verfasser dieses lextes scheinen diese
Möglichkeiten nicht gesehen haben Das Dekret ist 1m Blick auf die Sökume-
nische Bewegung VvVvon en konziliaren Texten vielleicht der kurzsichtigste.

Die Erklärung über die religiöse Freiheit
Die Abstimmung über diesen ext November kann als eines der ogroßen

Ereignisse des Konzziils bezeichnet werden. Es ist nicht notwendig, die lange und



höchst mühselige es: hier nochmals iın Erinnerung rufen, die dieses
Dokument gehabt hat Jedermann weiß, auf wieviel Widerstand gestoßen ist
und wIe großer Hartnäckigkeit edurtifte, hbis -AUBE Promulgation tühren
Das Sekretariat für die Einheit hatte 1m Zusammenhang m1t diesem ext ıne
unerhört schwierige Aufgabe bewältigen. Es hat s1e mit Erfolg bewältigt. Der
Umstand, daß sich hbis ZU Ende ıne verhältnismäßig starke Opposition gehalten
hat, ist in sich ein Beweis dafür, wie oroß der vollzogene Schritt ist.

Die Erklärung ist darum wichtig, eil s1e die Haltung der römisch-katho-
lischen Kirche Z Welt 1n ihrem tiefsten Grunde verändert. em S1e sich dem
Grundsatz der religiösen Freiheit bekennt, betrachtet Ss1e diejenigen, die die Wahr-
heit nicht bekennen, nicht mehr als rtrende, die dulden und gewähren lassen
sind, sondern anerkennt s1e in der ihnen VvVon ott verliehenen Freiheit. Die
Erklärung ist darum die Voraussetzung für den Dialog sowohl In der weiteren als
der CHSCICH Bedeutung des Wortes. Denn Nur indem der Partner ın seiner Frei-
heit erns wird, kann einem wirklichen Dialog kommen.

Die Erklärung befaßt sich, WwI1Ie 1 Titel ausdrücklich gesagt wird, mit der reli-
v1Ösen Freiheit sowochl der einzelnen Person als auch der Gemeinschaft In der
menschlichen und staatlichen Gesellschaft. Sie stellt den Grundsatz auf, daß sowohl
der einzelne als auch jede religiöse Gemeinschaft ihre Überzeugung trei leben und
bezeugen können musse, und daß der Staat diese Freiheit nicht 1Ur nicht ein-
schränken, sondern 1m Gegenteil respektieren und gewährleisten musse. Die Vor-
stellung eines kontessionell gebundenen taates ist, Wenn nicht ausdrücklich,
doch indirekt aufgegeben. Gewiß, die Erklärung erwähnt, daß ıne bestimmte
religiöse Gemeinschaft iın einem bestimmten Land aus historischen Gründen ıne
besondere Anerkennung genießen könne, s1e fügt aber sofort hinzu, daß ın diesem
Falle auch die übrigen Gemeinschaften volle Freiheit genießen müßten.

Die Erklärung stimmt weitgehend, jedenfalls ın den praktischen Aussagen, mit
den Erklärungen überein, die 1m Okumenischen Rat der Kirchen formuliert WOI -

den sind. Wenn Nan ine Synopse 1ın wel Kolonnen herstellt, kann iNan sofort
teststellen, w1ıe sroß die sachliche Übereinstimmung ist. Die Erklärung des Vati-
kanischen Konzils ist natürlich eın römisch-katholisches Dokument, S1e könnte
VON anderen Kirchen nicht In derselben Weise verfaßt werden. Vor allem die Be-
gründungen, die für die religiöse Freiheit gegeben werden, können VO  — anderen
nicht ohne weiteres geteilt werden. Während nach den Erklärungen des Ökume-
nischen Rates dieselbe Freiheit, die für die 1r ıIn AÄnspruch wird,
auch den Menschen ohne Glauben zugesprochen wird, ird 1es In der vatika-
nischen Erklärung jedentalls nicht ausdrücklich gesagt. Die Übereinstimmung ist
aber oroß, daß mMan ohne Übertreibung VON einem ZU mindesten potentiellen
Konsensus der Christenheit reden kann. Die Frage stellt sich dgrum. ob
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dieser Konsensus NUnN, nachdem das Konzil abgeschlossen ist, nid1t gemeinsam
analysiert werden müßte. Zahlreiche Hindernisse müßten 7zuerst überwunden Wel-

den,; und dartf in diesem Zusammenhang VOTL em nicht VEISCSSCH werden, daß
die Erklärungen des Okumenischen Rates ın den Mitgliedskirchen nicht Nau die
Gültigkeit haben,; die ein VO Papst promulgiertes Dokument in der römisch-
katholischen Kirche beanspruchen kann. Die eıt scheint aber doch gekommen,
diese Aufgabe in Angriff nehmen. Eine gemeinsame Erklärung könnte das
gemeinsame Zeugnis vertiefen.

Die Erklärung über die Religiöse Freiheit ist aber für die Sökumenische Bewegung
noch Aaus anderen Gründen VON Bedeutung. Sie ist die unentbehrliche Voraus-
SetzZuNg ZUr Lösung oder wenigstens Linderung zweilier Probleme, die heute das
Verhältnis unter den Kirchen noch belasten, die Probleme des Proselytismus und
der Mischehen. Die Erklärung über die religiöse Freiheit seht auf die Frage des
Proselytismus nicht IS ja S1Ie spricht überhaupt nicht VOINn Verhältnis der Christen
untereinander. Um die Opposition befriedigen, wurde in der etzten Revision
des lextes ein Abschnitt hinzugefügt, In dem erklärt wird, daß die in Chri-
STUS offenbarte wahre Religion in der katholischen Kirche en se1 und VO  —

ihr verkündigt werde, ıne Erklärung, die ‚WaTr nicht 1 Widerspruch un Dekret
über den Okumenismus steht, der Tatsache aber nicht Rechnung ragt, daß der
Heilige Geist auch in anderen Kirchen Werk se1ın Mag Und doch ist die Er-
klärung für die Frage des Proselytismus wichtig, VOT allem, wenn VO  — den allge-
meıinen Aussagen au  cn 1rı und VOI da die Verbindung m1t dem Dekret
über den OÖOkumenismus hergestellt ird enn NUur wenn VON allen Seiten zugleich
die Freiheit des anderen voll respektiert und die Gemeinschaft 1 Namen Christi
anerkannt wird, kann eliner befriedigenden Lösung der Frage des Proselytis-
IMNUus kommen.

Dieselbe Verbindung müßte auch 1ne bessere Lösung des Mischehenproblems
ermöglichen. Das Konzil ist Ende CHYUAUNSCH, ohne daß in dieser Frage ein greif-
barer Fortschritt erzielt worden ware. Das Dekret über die katholischen Orlenta-
lischen Kirchen enthält ZWaT einıge Neuerungen für die Behandlung Von gemisch-
ten Ehen mit orthodoxen Christen. Fine erhoffte allgemeine Änderung des kano-
nischen Rechtes ist aber his jetz noch nicht erfolgt. Das Konzil hat Ende der
dritten Session einen ext diskutiert, der ein1ge Richtlinien für ıne NeUe Rege-
lung enthielt. Darin Wr ausdrücklich erwähnt, daß die uen Weisungen 1m
Geiste des Dekrets über den ÖOkumenismus und der Erklärung über die religiöse
Freiheit entworfen werden müßten. Dieser ext wurde m1t einer Z
sammenfassung der Diskussion den Papst weitergeleitet, und wurde allgemein
aAaNgeNOMMEeN, daß In einem Motu Propri0 die Entscheidung bald bekanntgegeben
werde. Wenn der durch das Konzzil diskutierte ext auch nicht alle Schwierig-
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keiten ehoben hätte, ware dochr ein wesentlicher Fortschritt erzielt worden. Das
Motu Proprio ist bis jetz noch nicht erschienen. Unerwartete Widerstände haben

offenbar verzögert. Das Konzil hat damit ein Problem unerledigt gelassen,
dessen Lösung Von vielen sehnlich erwartet worden WAaTr, und 1st oMen, daß

sich dabei nicht mehr als einen Auftfschub andelt.

Das Dekret über die missionarische Tätigkeit der Kirche
Bereits die Konstitution über die Kirche hatte davon gesprochen, daß die Kirche

Christi ihrem Wesen nach nicht anders als missionarisch se1in könne. Das Dekret
über die missionarische Tätigkeit der Kirche baut aber nicht 1U einfach darauf
auf, sondern geht arüber hinaus. Es befaßt sich nicht NUr mit den praktischen
Problemen der Mission, sondern gibt 1ne verhältnismäßig ausführliche theolo-
gische Begründung. Der Text, der dem Konzil ın der dritten Session vorgelegt
worden WAaTrT, holte nicht eit Aaus. Er beschränkte sich auf Hinweise praktischer
und organisatorischer Art Die Bischöfe aber der Auffassung, daß die Pro-
bleme der ission umfassender behandelt werden müßten, und die zuständige
Kommission erarbeitete darum für die vierte Session einen nahezu vollständig

ext ine Kapitel über die lehrmäßigen Grundlagen der Mission
wurde hinzugefügt, und ist klar, daß damit Aussagen hinzukommen, die bisher
noch nicht gemacht 4g

Das Dekret begründet die ission ın der I rinität selbst. Weil die Kirche ihren
Ursprung 1ın der Sendung des Sohnes und des Heiligen Geistes nach dem Willen
des Vaters hat, muß s1e ihrem Wesen nach missionarisch se1ln. Oott will, daß die
Welt werde. Er will schließlich alles In allem werden, und gehört
seinem Plan auf dem Wege diesem Ziele, daß sich eln Volk wählt, das sein
erneuerndes Handeln verkündigt. Christus ist als Adam das Haupt der
Menschheit, und nichts kann als geheilt gelten, Was nicht VOoNn ihm ANSCHOMUINCH
worden 1st. Was VON Christus verkündigt und worden ist, muß bis die
Enden der Erde werden. Der Heilige Geist vollendet dieses Werk Er
treibt sein Wesen 1m Innern der ırche, geht ihr oft auch OTAaUs, jedenfalls ist

CS, der die Ausdehnung und NeUe Pflanzung der Kirche wirkt
Das Dekret legt oroßes Gewicht darauf,; daß das gesamte Volk Gottes der

missionarischen Aufgabe Anteil hat. Der Befehl Christi ist War die Apostel
9 und die Verantwortung für die ission liegt darum in erster Linie bei
den Bischöfen, die ihre Nachfolger Ssind. Sie haben unter der obersten Leitung
des Papstes das Werk der ission voranzutreiben. Das Zeugnis muß aber von

dem Volk Gottes ausgehen. Manche Redner haben ıIn der Diskussion
geltend gemacht, daß die missionarische Aufgabe bisher viel ausschließlich mi1t
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der Hierarchie verbunden SCEWESCH ist. Die letzte Fassung des Textes hat dieser
Kritik weitgehend Rechnung

Das Dekret ließe sich unter yahlreichen Gesichtspunkten betrachten. Wir greifen
hier ünf 1ın uUuNseTeI Zusammenhang besonders wichtige TIThemen heraus.

a) em das Dekret VON der Dreieinigkeit Gottes ausgeht, stellt sich sofort die
Frage, In welchem Verhältnis die Verkündigung der Botschaft durch die 1r und
das Handeln Gottes 1ın der VO  — ihm geschaffenen Welt stehen, ıne Frage, die
heute alle Kirchen ın Weise beschäftigt und vielleicht das theologische
Ihema unseTeTr Generation 1st. Das Dekret betont In erster Linie, daß Christus
ZUr Heilung in die Welt gekommen sel. Das Gebrochene ird durch ihn wieder-
hergestellt, Ja ZUrTr Vollendung geführt. Die Ansätze des Guten, die sich in
der elt nden, die Wahrheit und die Gnade, muüssen erns werden.
Sie sind geheime Gegenwart Gottes. Sie werden durch das Wort VON den Banden
des Bösen efreit und vollem Leuchten gebracht Die heilende Wirkung des
Evangeliums ird stark betont, daß das Gericht Gottes über die elt in den
Hintergrund treten droht. Dieser Mangel ist ZWar In der Diskussion kritisiert
worden, und die Kommission hat bei der Überarbeitung manche Akzente Neu gesetzt.
Die Kontinuität 7wischen der VON Ott geschaftenen und der In Christus geheilten
elt ird aber doch ın erster Linie betont. Die kritisch richtende Funktion des
Evangeliums ird kaum erwähnt, und ird nicht eutlich gemacht, inwietern
das Evangelium alle, denen verkündigt WIT|  d, VOT die Entscheidung über das
Leben stellt Der Satz „Wer olaubt, ird e  et; WeTr nicht glaubt, verurteilt“
ird War zıtlert, aber nicht entfaltet. Ist aber damit das apostolische Zeugnis
vollständig wiedergegeben? Sowohl das Dekret über die ission als auch (wie WIT
noch sehen werden) die Konstitution über die Kirche iın der Welt sind bestrebt, die
Liebe Gottes seiner Schöpfung herauszustellen und VON daher die Solidarität
der Kirche mit der Welt begründen, ıne Tendenz, deren Berechtigung nicht in
Frage gestellt werden kann. Die Kirche kann aber 1Ur solidarisch se1ln, Wennll S1e
die richtende Funktion des Evangeliums mi1it in Rechnung stellt. eitere Diskussion
iIst dieser Stelle dringend nöt1ig, und ware 180088 darum, daß die Verkündigung
1m eNgsten Sinne des Wortes und das soziale Handeln nicht auseinanderzufallen
beginnen.

b) Eng verwandt mit diesem Problem ist die Frage nach der Bedeutung der
nichtchristlichen Religionen. Diese Frage 1r heute iın der römisch-katholischen
Kirche ebhaft diskutiert. In welchem Verhältnis stehen S1e vAn Evangelium? Ent-
halten s1e einen Teil der Wahrheit und können darum als Vorstute und Vor-
bereitung für das Evangelium betrachtet werden? Ist mit der Offenbarung iın
Christus ein Gegensatz zwischen den Religionen und dem Glauben Christus
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entstanden? Es 1sSt selbstverständlich daß ott auf seiNeN Wegen auch Menschen
retten kann, die nicht der Kirche angehören Kann aber auch den nichtchristlichen
religiösen Systemen als solchen ı1ne rettende Funktion zugeschrieben werden? Das
Dekret gibt auf diese Fragen keine ausdrücklichen Antworten. Die Diskussion
St. Peter hat gezeligt, daß vorläufig darüber der römisch-katholischen Kirche
noch kein Konsensus esteht.

C) Das Dekret unterstreicht, WIeC WIT bereits gesehen aben, daß die Kirche
ihrem Wesen nach missionarisch SC1 Daraus ergibt sich sofort die Frage, Was unter
Mission eigentlich verstehen 6e1 Soll 1Ur die Verkündigung Ländern,
denen das Evangelium yÄARE ersten Mal verkündigt ird als Mission bezeichnet
werden? der 1st jede Verkündigung, die Menschen zum Glauben Christus
führen will Mission, auch die Verkündigung den SO Y christlichen Ländern? Das
Dekret wählt 7zwischen diesen beiden Möglichkeiten NenNn mittleren Weg Es geht

allgemeinen Begriff der Mission ‚UsS, hält aber zugleich der üblichen
Bedeutung des Wortes fest Die Mission ird jedenfalls praktisch als die Aus-
dehnung der Kirche bisher unberührte Gebiete verstanden Es ird allerdings
anerkannt, daß Länder, die christlich 1, wiederum Missionsgebieten werden
können

d) Die Einsicht, daß die gesamte 1r der missionarischen Aufgabe beteiligt
SCI, wird nicht 1Ur allgemeinen Worten ausgesprochen Das Dekret bemüht sich
praktische Folgerungen daraus ziehen und ZCIYCNH, Was bedeuten hat
daß die Kirche aller Welt 1Ne missionarische Gemeinschaft 1st Die SECN-
seit1ge Verantwortung der Kirchen und insbesondere der Bischöfte ird mi1t Nach-
druck hervorgehoben, und auch die JUNgeCN Kirchen werden ZU1N missionarischen
Wirken aufgerufen Dadurch daß die römisch-katholische Kirche 1ile universale Ge-
meinschaft 1ST, kann S1C dieser Hinsicht we1lit mehr als irgendeine andere Kirche
eisten Der ext bleibt allerdings mancher Hinsicht westlich Der Missionar 1St
nach VOT der Sendbote, der über die Grenzen hinausgeht, und die Wechsel-
wirkung zwischen alten und JUNgCN Kirchen wird nicht wirklich gefördert Der
Umstand daß die römisch-katholische ission zentral VOIl Rom aus geleitet ird
macht die Bindung das Abendland besonders stark Das Dekret sucht diesem
Hindernis entgegenzuwirken, IN  .  dem die Schaftung besonderen internatı10-
nalen Synode VO  } Bischöfen für missionarische Fragen ordert Die einzelnen Län-
der sollen dadurch stärker der Leitung der Mission beteiligt werden

e) Das Dekret geht verhältnismäßig ausführlich auf die Notwendigkeit der Tn
sammenarbeit M1 anderen Kirchen eın Während die elsten anderen Texte 1Ur

kurzen Verweis auf das Dekret De Oecumenismo enthalten, nımm dieses
Dokument seinen Inhalt auf und unterstreicht die CNLYC Verbindung zwischen der
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missionarischen Aufgabe und der ökumenischen Bewegung. Gleich das erste Kapitel
erklärt, daß die Trennung das Zeugnis verdunkle und dafß darum alle Getauften
gerufen seilen, als ıne er das Evangelium verkündigen. Wo dies noch nicht
möglich sel; ollten Ss1e wenigstens einander achten und lieben ($ 6) Die Zusam-
menarbeit se1 nicht 1Ur mit Einzelnen, sondern mit Kirchen und ekklesialen Ge-
meinschaften suchen S 15), und sowohl De Propaganda Fide als auch das Sekre-
tarılat für die inheit werden aufgefordert, die nötigen chritte unternehmen,
damit der kandal der Irennung aufgehoben werde 8 29) Alle Zusammenarbeit
musse dabei 1m Namen Christi unternommen werden: sein Name führe Uusamhl-

men! S 15) Diese Hinweise können für die Zusammenarbeit der 1r VO  -

ogrößter Bedeutung werden. enn iıne Sökumenische Gemeinschaft ist ISTE dann in
Wirklichkeit entstanden, Wenn die Kirchen iın die Lage werden, ein g-
meinsames Zeugnis abzulegen. Wir sind davon noch welt entternt. Denken WITr
die ekklesiologischen Schwierigkeiten, die Frage des Proselytismus eicCc Und
selbst WEeNnNn die grundsätzlichen Hindernisse beseitigt werden können, bleibt immer
noch die Tatsache überwinden, daß die Spannungen In manchen Missions-
gebieten besonders scharf sind. Das Dekret erweitert aber ohne Zweitel die Grund-
lage für das gemeinsame Zeugnis, und der Umstand, daß gerade das Dekret über
die ission diese Erweiterung vollzogen hat, ist ein Zeichen dafür, daß sich die
gemeinsame Aufgabe der Verkündigung auch In der Beziehung 7wischen der
römisch-katholischen Kirche und den übrigen Kirchen als Impuls für die ökume-
nische Bewegung erweisen ird

Die Erklärung über das Verhältnis der Kirche den nichtchristlichen
Religionen

Wie WITr bereits gesehen aben, gibt das Dekret über die missionarische Tätig-
keit der Kirche keine Antwort auf die Frage, WwIe die nichtchristlichen Religionen

beurteilen sind. Die Erklärung über die nichtchristlichen Religionen dringt etwas
weiter VOT. Auch sie bringt aber keine wirkliche Klärung. Sie verfolgt VON VOIL-
herein ıne andere Absicht. Sie geht nicht auf die tieferen Probleme 1n, die einer-
selts mit dem Begriff der Religion und andererseits mi1t der Frage nach dem Ver-
ältnis zwischen dem Glauben Christus und den verschiedenen Religionen auf-
geworfen sind. 5ie beschränkt sich darauf, die Haltung der Kirche gegenüber den
heute bestehenden Religionen umschreiben. Sie geht davon .US, daß die Mensch-
heit eın Volk se1l und daß die Kirche den Auftrag habe, die inheit und die Liebe
nNter den Menschen en Die Christen licken darum VOT allem auf die-
jenigen Elemente, die den Menschen gemeinsam sind und ihre Gemeinschaft VeIl-
tiefen können. Auch die Religionen werden unter diesem Gesichtspunkt behandelt.
Die Erklärung betont, die Kirche sel gegenüber den Religionen offen und Kon-
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takten bereit: sS1e hebt In dem Bild, das sS1e VO  — den einzelnen Religionen entwirft,
eINz1g die Übereinstimmung hervor und anerkennt darin „einen Strahl der Wahr-
heit“. Die Fülle der ahrhe1 se1l allerdings eInNzZIg ın Christus en

Auch WwWenn Man ın Rechnung stellt, daß die Intention der Erklärung cchr be-
schränkt i1st und daß die tieferen Fragen bewußt nicht erührt werden, bleibt beim
Leser ıne gewlsse Enttäuschung zurück. Die Erklärung soll ıne Atmosphäre des
Dialogs schaffen. Kann das aber geschehen, ohne wenigstens anzudeuten, iın wel-
cher Weise die Botschaft VO  - Christus die Kirche bindet und ın ihrem Verhältnis

der Welt bestimmt? ann geschehen, ohne daß die einzelnen Religionen In
ihrer Eigenart SO verstanden werden, Ww1ie S1e sich selbst verstehen? Die Erklärung
verfolgt iıne endenz, die sicher notwendig ist. Sie erweckt aber das Bild einer
Affinität, die einen künstlichen Eindruck macht.

Das eigentliche Interesse der Erklärung vilt nicht den Religionen, sondern dem
jüdischen Volk, und ist nicht zufällig, daß s1e immer wieder kurz die „Erklä-
rTung über die D genannt wird. Sie hätte ursprünglich ın erster Linie VvVom

Verhältnis zwischen Kirche und Israel handeln sollen und wurde TSt erweitert, als
sich den ntwurf starke Bedenken zeigten. Es Mag unter anderem auch
damit zusammenhängen, daß der erste Teil etwas arblos ausgefallen 1st. Die Er-
weiterung 1st aber nicht NUur In sich problematisch, sondern auch ür die Erklärung
über die Juden. Das VoON Ott rwählte Volk ird damit ın den Zusammenhang
der „Religionen“ gerückt, und fragt sich ob die Offenbarung des lebendigen
Gottes, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs ın diesem Zusammenhang richtig
verstanden werden kann. Die Konstitution über die Kirche ware In mancher Hin-
sicht der bessere ÖOrt tür ine Erklärung über Israel SCWESCH.

Diese ıne kritische Bemerkung darf aber die Vorzüge nicht schmälern, die den
Abschnitt über das jüdische Volk auszeichnen. Indem das Konzil diese Erklärung
AaNSgCHOMMEN hat, hat die römisch-katholische Kirche einen höchst bedeutsamen
Schritt vollzogen, und WEn i1nNan edenkt, wI1ie viele Widerstände und Hindernisse

überwinden 1, kann iNnan sich NUr arüber wundern, wIie manches ıIn diesem
ext ausgesagt werden konnte. Die Bedeutung der Erklärung geht in doppelter
Richtung Sie ist 7zunächst wichtig für die Ekklesiologie. Wenn erklärt wird, daß die
Kirche mi1t den Nachkommen Abrahams geistlich verbunden A  sel, daß die Anfänge
ihrer Erwählung beim jüdischen Volk lägen und daß ihm „die Annahme Sohnes-
sta die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gehorsam und die
Verheißung“ gegeben selen, wird die rundlage gelegt für iıne biblische Besin-
NUung über das Verhältnis Von 1r Israel, und inNnan kann 1Ur hoffen, daß
diese Linien 1m ökumenischen Gespräch noch weiter dUSSCZOSCH werden.

Die Bedeutung der Erklärung liegt aber VOT allem darin, daß S1e den Antisemi-
tismus ablehnt. Sie macht zunächst darauf aurImerKsam, daß die Schuld Jesu
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Tod weder allen en VO  - damals noch ortiori den Juden VOoON heute ZUSC-
schrieben werden dürfe; s1e weist darauf hin, daß die en nicht als verworfen
oder verflucht bezeichnet werden dürfen, und verlangt, daß iın der Verkündigung
und Unterweisung auch die unbewußten Quellen des Antisemitismus ausgeschaltet
werden. Die Erklärung ist ın einzelnen Formulierungen während der vierten Ses-
S1ION etwas abgeschwächt worden. Die Tatsache, da{f der Ausdruck „Gottesmörder“
(deicida) 1m endgültigen ext nicht mehr enthalten ist, muß War nicht bedauert
werden. Der Ausdruck ist nicht glücklich. und Was damit hätte ausgesagt werden
sollen, ist mit anderen Worten ausgesagt. chwerer wliegt, daß der Antisemitismus
nicht mehr: wie iın einer früheren Fassung „verurteilt“, sondern LUr noch „be-
klagt  « wird. Diese verbalen Änderungen heben aber nicht auf, daß die römisch-
katholische Kirche mit diesem ext ıne klare Stellung bezogen hat, und Wenn
auch die Schuld der Kirche er Kirchen gegenüber dem jüdischen Volk nicht
ausdrücklich erwähnt wird, lassen doch die positıven Aussagen sofort erkennen,
WIe orOß das Versagen In der Vergangenheit SCWESECH ist. Die gemeinsame Erkennt-
N1IsS dieser Tatsache ist für die getrennten Kirchen wichtig, und die Erklärung des
Konzzils ist ohne Zweiftel ein  b Beitrag ZUr Überwindung dieses iın mancher Hinsicht
noch unbewältigten Problems

E Die pastorale Konstitution über die Kirche In der heutigen elt
Wenn schon schwierig Wäl, die wichtigsten Punkte der bisherigen Texte

eNNeEN, ird diese Aufgabe noch schwieriger bei der Konstitution über die Kirche
in der heutigen Welt kine eingehende Analyse ware nötig, dem Dokument
auch NUur VON terne gerecht werden. Es ist umfangreicher als jeder andere ext
des Konzils, und die Zahl der berührten Themen ist sroß und jedes einzelne
Von ihnen wichtig, daß jede kurze Erwähnung e1in verkürztes und vielleicht

verzerrtes Bild entstehen lassen müßte.
Die Bedeutung der Konstitution liegt zunächst eintach darin, daß sS1e geschrieben

wurde. Das Konzil hat sich damit auf das Wagnis der Auseinandersetzung mit der
modernen Welt eingelassen. Man Mag sowohl über das Ganze als über die ein-
zelnen Abschnitte verschieden urteilen, jedenfalls ird inan aber die Tatsache C

erkennen, daß die römisch-katholische 1r sich den Problemen der gegenwärti-
gen elt gestellt hat Der ext ist nicht In jeder Hinsicht ausgereift. Einzelne
Abschnitte zeigen deutlich, daß iın manchen Fragen noch keine Klarheit erreicht
1st. Wie hätte aber anders sein können? Der ext ist nicht das Ergebnis einer
langen Vorgeschichte. Der Beschluß, ihn verfassen, wurde erst während des
Konzzils selbst gefaßt. Die Probleme, die sich stellten, NeU, und die
Kommission konnte nicht auf bewährte Lösungen zurückgreifen, Ja die überliefer-
ten AÄntworten schienen den Problemen gelegentli iın die Brüche gehen.
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Manche der Meinung, daß die Konstitution aus diesem Grunde fallen-
gelassen werden solle hre Bedenken haben sich glücklicherweise nicht durch-
gesetzt. enn ird das Angebot des Dialogs nicht viel wahrhaftiger, WwWenn die
Kirche in der Lage 1st, auch Aussagen machen, die noch der weiliteren Klärung
bedürten? Liegt nicht darin auch ıne Hoffnung für die ökumenische Bewegung,
eil weiıtere Gespräche nicht L11LUT der Information, sondern der Vertiefung dienen
können? Die Sprache des Textes ist War verhältnismäßig eierlich und anspruchs-
voll, die Notwendigkeit ökumenischer Kontakte ist weni1ger betont als 1m Dekret
über die Mission. Wer aber tiefer eindringt, spur sofort; w1ie manches hier offen-
steht.

Die Konstitution esteht AUus Wwel Teilen, einem ersten, der sich m1t der Be-
rufung der Kirche und des Menschen befaßt, a1s0 iın erster Linie den ekklesio-
logischen und anthropologischen Fragen interessiert ist; und einem zweiten, der
auf besondere Probleme der heutigen eit eingeht Familie, Kultur, ökonomische
und soziale Fragen, das staatliche Leben, Krieg und Frieden, internationale Ge-
meinschaft) Dem Ganzen ist 1ne Einleitung vorangestellt, iın der der Versuch
gemacht wird, die Situation der Menschen In der gegenwärtigen Welt be-
schreiben.

Die Einleitung ist charakteristisch für die Anlage der Konstitution.
Sowohl ihre Grenzen als auch ihre großen Verdienste können daran sichtbar g-
macht werden. Die Kirche hat, wIie Anfang der Finleitung heißt die Situa-
t1on analysieren und erfassen. Sie muß die Zeichen der e1lt erforschen, und

ist 8  5  hre Aufgabe, S1e 1mM Lichte des Evangeliums interpretlieren. Die Konsti-
tution oeht also VonNn der Situation Aus Sie äßt der theologischen Reflexion ıne
Analyse der gegenwärtigen Welt vorausgehen. Diese Methode kann manche
Gründe für sich 1n AÄnspruch nehmen. Besteht nicht immer wieder die Gefahr, daß
theologische Aussagen gewissermaßen In den leeren Raum gestellt werden? Die
Kirchen haben oft an den Realitäten vorbeigeredet, daß diese Getahr kaum
hoch eingeschätzt werden kann. Diese Methode ist aber zugleich mit der
umgekehrten Gefahr verbunden, da{(ß die theologische Antwort entweder selbst-
verständlich vorausgesetzZzt oder dann sehr durch die Analyse bestimmt wird.
Die Konstitution ist dieser Getahr nicht gallz entgangen. Sie zeigt ZWaT,; w1e die
Kirche nicht anders als m1t der Welt solidarisch sein kann. Sie tut mit
theologischen Gründen. Die eigentliche Botschaft, die ihr aufgetragen ist, ird
aber nicht wirklich entfaltet. Der ext hat nicht cschr kerygmatischen, sondern
eit mehr analysierenden deskriptiven Charakter, und da das Kerygmatische nicht
Zu Zuge kommt, werden Kirche und Welt in verhältnismäßig harmloser Weise
nebeneinandergestellt: die Spannung, die durch die Botschaft Vom el Gottes
erzeugt wird und durch die die es vorwärtsgetrieben wird, kommt kaum
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ZUr Geltung. Die Kirche ird ın erster Linie in ihrer Solidarität mit der elt
gesehen.

Die kurze Beschreibung ist aber andererseits VOoON sroßer Bedeutung. em die
Faktoren aufgezeichnet werden, die die heutige Situation bestimmen, ird der
Kirche 1Ns Bewußtsein gehoben, S1e Nns el die Augen verschließt.
Die Probleme werden gestellt: Was bedeutet der immer größere Fortschritt der
Wissenschaften und der Technik? Die immer weitergehende Beherrschung der
Natur? Wie muß die steigende Desakralisierung der Welt, insbesondere das Phäno-
INenNn des Atheismus, verstanden werden? Welche tellung muß die 1r in den
oroßen ökonomischen und politischen Umwälzungen einnehmen? em die Kon-
stitution diese Fragen aufnimmt und wen1igstens In sroßen Umrissen behandelt,
öffnet S1e ]üren für NEeUeEe Wege. kine doppelte Bewegung ird ausgelöst. Finer-
seits ird das theologische Denken ngeregt, den Inhalt des Evangeliums nicht
allein historisch reproduzieren, sondern ın der Auseinandersetzung mi1t den
wirklichen Fragen der elt tormulieren. Die Konstitution rag dadurch dazu
bei; das theologische Denken von konfessionellen Schranken befreien. Anderer-
seits ird der 1r deutlich gemacht, wI1ie die geschichtliche Entwicklung be-
timmte praktische Haltungen entweder obsolet machen oder Neu auferlegen kann.
Das statische Denken iın der ora ird urchbrochen.

Im folgenden selen DU  — einige Abschnitte der Konstitution genannt, die beson-
deres Interesse verdienen. Wir werden dabei zugleich sehen, welchen tellen sich
besondere Schwierigkeiten zeigten.

a) Im ersten Teil ist verhältnismäßig ausführlich VO  ‚a’ Atheismus die Rede Die
Aussagen sind auffallend zurückhaltend. Der ext unterscheidet zunächst 7zwischen
verschiedenen Formen des Atheismus. Er geht ann noch auf den systematischen
Atheismus 1n. Fast nebenbei SR erklärt, daß die Kirche selbstverständlich alle
atheistischen Lehren gyänzlich verwerte. kine ausdrückliche Verurteilung ird ber
nicht ausgesprochen. Im Gegenteil, die Versicherung wird gegeben, daß laubende
und Nichtglaubende gemeinsam ZU Aufbau der Gesellschaft beizutragen hätten,
„Was vgewiß ohne aufrichtiges und umsichtiges Gespräch nicht möglich ist  “ S 2D
Diese Zurückhaltung bedeutet ine ende; der Atheismus ird nicht einfach VeI-
Worfen, sondern nNter Wahrung aller pastoralen Vorsicht als Gegenüber Ner-
kannt. Die defensive apologetische Haltung ird auch in dieser Hinsicht durch die
grundsätzliche Bereitschaft ZU Gespräch ersetzt. anı Bischöte teilten diese
Entscheidung nicht. Eine verhältnismäßig starke Gruppe hatte immer wieder VeI-
langt, daß der ext ıne ausdrückliche Verdammung enthalten musse. Wenn sS1e
sich auch nicht durchgesetzt hat, bleibt natürlich die Frage vorläufig noch often,
WAas der ext der Konstitution praktisch bedeuten ird. Das Sekretariat für die
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Nichtglaubenden unter der Leitung VON ardına. König ird vielleicht ein1ges ZUr

weiliteren Klärung beitragen können.

Der zweite Teil beginnt mi1t einem längeren Kapitel über FEhe und Familie.
Die Notwendigkeit elner Besinnung über das Wesen VOIl Ehe und amilie ist
offensichtlich. Zahlreiche praktische Probleme warten auf ıne Antwort. Denken
WITr Fragen wI1ie diejenige der Unauflösbarkeit und Scheidung, der Geburten-
kontrolle, der Mischehen uUSW. Das Konzil mußte sich dazu äußern, Welilln nicht
manche Erwartungen enttäuschen wollte. Der ext geht allerdings auf die bren-
nenden Probleme nicht direkt e1in. Er beschränkt sich auf verhältnismäßig allge-
meilne Erwägungen. Fine direkte Behandlung der Fragen hätte ungeheure Span-
NUNgCH mi1it sich gebracht, keiner Lösung geführt und doch ınNne Menge Auf-
sehen erregt. Die Frage der Geburtenkontrolle War durch den Papst der Diskussion
1Im Konzil und einer Kommission anvertraut worden.

Die Diskussion spıtzte sich VOT allem auf die Frage nach dem Sinne der Ehe
Welchen Zweck hat die Fhe? Liegt iın erster Linie in der Fortpflanzung, w1ıe bis-
her immer gesagt worden ist? der ist zuerst in der Gemeinschaft der Gatten
miteinander suchen? Ist nicht die Nachkommenschaft, WwWIe einer der Redner
formulierte, als das Siegel der gegenseitigen Liebe betrachten? Der ext F5ällt
keine Entscheidung; die darin vertretene Tendenz ist aber offenkundig, die über-
lieferte Reihenfolge umzukehren. Der Abschnitt über die eheliche Liebe geht dem-
jenigen über die Fortpilanzung OTaus, und manche einzelnen Formulierungen
legen bisher ungewohntes Gewicht auf die Gemeinschaft der Gatten. Diese Aus-
richtung War 19855MW möglich zahlreiche Widerstände Noch In den etzten Tagen
wurde ein Versuch gemacht, die bisherige Reihenfolge wiederherzustellen.

Die Frage ist als solche wichtig. Sie 1st für das Selbstverständnis der Ehegatten
grundlegend. Sie War aber auch umstrıitten, eil s1e CN mit dem Problem der
Geburtenkontrolle zusammenhängt. Diese praktische Frage War 1 Grunde ständig
gegenwärtig, und wird sich 1U  w zeigen mussen, weichen Ergebnissen die
päpstliche Kommission auf TUn des lextes kommen ird. Die Konstitution
erklärt, daß die Glieder der Kirche dieser Frage der Stimme des Magisteriums

folgen hätten. Die iın Aussicht gestellte AÄAntwort ird darum nicht allzulange
auf sich warten lassen können.

C) Das vierte Kapitel enthält einen kurzen Abschnitt über das Verhältnis von

1r und Staat kin Thema ist damit berührt, das für die Skumenische Bewegung
sowohl In theologischer als auch praktischer Hinsicht VOoOI oroßer Bedeutung ist.
Wenn die Kirchen zusammenarbeiten‚ werden s1e immer wieder auf die Frage
stoßen, WwI1ie Ss1e sich selbst 11 Verhältnis ZU. Staate verstehen. Das ökumenische
Gespräch arüber gehört darum den dringenden Aufgaben. Der Abschnitt In

110



der Konstitution hat merkwürdigerweise kaum Diskussion hervorgerufen. Nur
wenige Redner hatten sich Wort gemeldet. Das Mag einerseits damit en-

hängen, daß der ext bei Allgemeinheiten stehenbleibt, andererseits damit, daß
die eigentliche Auseinandersetzung über das Wesen des Staates implizit im A
sammenhang miıt der Erklärung über die religiöse Freiheit stattfand.

Die Konstitution spricht 7zunächst VOoON der Notwendigkeit klarer Unterscheidung.
Die Kirche und die politische Gemeinschaft dürten nicht vermischt werden. Jede
hat den ihr eigenen, besonderen Auftrag, und WenNnn die 1r durch ihre Ver-
kündigung auch In den restlichen Bereich einwirkt und ın mancher Hinsicht mit
dem Staate 7zusammenarbeiten kann, muß doch darauf geachtet werden, daß die
1r nicht ihren geistlichen Charakter verliert. Sie soll auf außere Privilegien
verzichten, WEn die Aufrichtigkeit ihres Zeugnisses dadurch iın Frage gestellt ird.

SO wichtig diese Aussagen sind, bleibt hier manches offen. Das ökumenische
Gespräch ird insbesondere über kurz oder lang auf die Frage stoßen, welche Be-
deutung dem Vatikanischen Staate zukommt. Was hat bedeuten, daß die
Kirche hier In der Gestalt eines taates erscheint? Gewiß; römisch-katholische
Theologen heben mit Recht immer wieder hervor, daß der Vatikanische Staat prak-
tisch kein Staat mehr sel; sondern DUr noch ein Mittel, damit die Kirche ihre gelst-
iche Funktion besser ertüllen vermöge. Die grundsätzliche Frage ist aber damit
nicht beantwortet;, die Frage nämlich, ob und miıt welcher Rechtfertigung die Kirche
sich dieses Mittels bedienen kann. Die Erscheinung und das Handeln der römisch-
katholischen Kirche sind iın mancher Hinsicht wenigstens durch die Tatsache g-
prägt, daß der Vatikan In der Vergangenheit ein eigentlicher Staat SEWESCH ist,
und in dem Augenblick, die Beziehungen auf internationaler Ebene orößere
Bedeutung erhalten, kann diese Vergangenheit In Weise In Erscheinung
treten. Ist dies nicht auch der Augenblick, ın dem sich alle Kirchen die Frage stel-
len müssen, auf welche Weise das Volk Gottes der elt der Nationen sprechen
kann?

Das fünfte Kapitel über Krieg und Frieden bereitete besondere Schwierig-
keiten, und die Auseinandersetzungen darüber noch wenige Tage VOÖT dem
Ende des Konzils nicht gallz abgeschlossen. Übereinstimmung herrschte natürlich
darüber, daß der Krieg ein Unheil sel;, Ja heute noch in Sherem aße als In frühe-
ren Zeiten, und daß darum alles werden musse, ihn vermeiden, Ja
durch Beseitigung seiner Wurzeln unmöglich machen. Die Meinungen gyingen
aber auseinander bei der Beurteilung der Küstung. Ist die der Kirche, die
Rüstung nicht Nnur 1m allgemeinen verurteilen, sondern Von allen Staaten OTr-
dern, daß S1e ihr inhalt gebieten? der muß s1e anerkennen, daß der Besitz der Waf-
fen NnNter Umständen darum gerechtfertigt ist, eil den Frieden aufrechterhalten
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kann? Die Frage tellte sich natürlich für kaum jemanden als reines Entweder-
der. Es andelt sich vielmehr darum, die Gewichte richtig verteilen. Manche
übten ersten ntwurf darum A scharfe Kritik, eil die Forderung des
Friedens nicht absolut erhebe, sondern sehr ın der Beschreibung der
gegenwärtigen Situation verharre. Er wurde MT em nach der Rede des Papstes
VOI den Vereinten Nationen als farblos empfunden.

Der endgültige exft spricht darum weit emphatischer von der Verantwortung,
die die heutige Generation für die Erhaltung des Friedens tragt, und äßt auch
eutlich werden, da{f sich nicht 1Ur der Episkopat, sondern die I1 Kirche dieser
Aufgabe verpflichtet eiß Friede darf nicht als Abwesenheit VON Krieg verstanden
werden, ird NUur als Werk der Gerechtigkeit richtig verstanden. Der ext weist
dann darauf hin, welche Gefahren heute bestehen. Er raumt dann 1n, daß das
Recht der Verteidigung solange nicht iın Frage gestellt werden könne, als Kriege
nicht überhaupt ausgerottet selen. Er spricht dann aber ıne klare Verurteilung
des totalen Krieges us das einzige feierliche damnandum est iın allen konziliaren
Texten!). Darauf folgt die Feststellung, daß Wafren nicht AUr hergestellt werden,

1m Krieg gebraucht werden, sondern Ängreifer abzuschrecken, und
ird darauf hingewiesen, daß manche das Gleichgewicht der Kräfte tür das sicher-
ste Mittel hielten, den rieden aufrechtzuerhalten. Es ird aber sofort hinzugefügt,
daß der Friede auf diese Weise niemals wirklich gesichert werden könne. Im Gegen-
teil, dadurch daß die Rüstung Mittel verbraucht, die ZUTr Entwicklung Vel-

wendet werden könnten, schafft s1e NeuUue Ursachen für kriegerische Auseinander-
setzungen. Die Konstitution kommt darum Zu Ergebnis, daß ıne internationale
Gemeinschaft entstehen mUusse, die Kriege überhaupt unmöglich macht quaedam
publica autoritas universalis ab omnibus agnıta. Solange s1e noch nicht besteht,
mussen die heute stattfindenden Bestrebungen auf internationaler Ebene nach
Kräften gefördert werden.

Das Problem des riedens ist damit demjenigen der internationalen (rJemein-
echaft verbunden, und wenn diese Verbindung auch nicht Neu ist, stellt sıie doch
eın lement dar. Die römisch-katholische Kirche hat sich damit ausdrücklich
ın die Reihe derer gestellt, die die Vereinten Nationen weiter auszubauen WUÜün-
schen, und kann kein Zweiftel bestehen, daß nicht 1Ur die Reise des Papstes,
sondern auch diese Konstitution ine wichtige Unterstützung für die Vereinten
Nationen bedeutet.

Eine Einzelheit: Die Konstitution ordert, daß die einzelnen Staaten Gesetze
erlassen sollen ZUIN Schutze des Gewissens Von Dienstverweigerern. Diese Orde-
rung wird voraussichtlich auf die Gesetzgebung in einzelnen Ländern Einfluß haben
(z die Schweiz).

1:



e) Mehrere Abschnitte der Konstitution kommen auf das Problem der sozialen
Unterschiede 1m internationalen Bereich sprechen. Die Forderung internatıo-
naler sozialer Gerechtigkeit wird erhoben. Die Güter der FErde sind für alle Men-
schen bestimmt ($ 69) Die Tatsache des Hungers ın der elt hat das Konzil immer
wieder beschäftigt. Die Notwendigkeit wurde empfunden, nicht NUur die 1r
selbst, sondern die öftentliche Meinung überhaupt aufzurütteln. Einer der Laien-
auditoren erhielt während der dritten ession Gelegenheit, den Bischöfen über
dieses Ihema sprechen, und die Reise nach Bombay gab dem Papst die Gelegen-
heit, iın immer Zusammenhängen darauf zurückzukommen. Die Konstitution

diese Reihe VO  — Appellen fort. Die reichen Nationen werden aufgefordert,
das hre fu:  =} Es wird aber zugleich vgesehen, daß das Problem nicht durch Gaben
gelöst werden könne, sondern daß ıne tiefgreifende AÄnderung der Strukturen und
Methoden des Handels notwendig se1 8 85)

Fin besonderes Sekretariat soll sich In Zukunft mi1t diesen Fragen befassen.
Seine Aufgabe wird in erster Linie darin bestehen, die römisch-katholische Kirche

ihre Verantwortung bei der Förderung der internationalen sozialen Gerechtig-
keit erinnern.

Der Ablaß e1in Zwischenspiel oder ein OPUS supererogatorium
des Vatikanischen Konzils

Da die verschiedenen Kommissionen elt benötigten, die Arbeit den
Texten abzuschließen, fanden In der zweiıiten Hälfte der Sessionen oft keine ene-
ralkongregationen Um die e1it dennoch auszufüllen, wurden die Bischofs-
konferenzen ersucht, bestimmten, ihnen gestellten Fragen Stellung nehmen.
S gehörte auch das Ablaßwesen. Auf welche Weise soll der Ablaß iın Zukunft
gehandhabt werden? Eine kuriale Kommission hatte einen ext MIit einıgen Vor-
schlägen azu ausgearbeitet. Er hätte ursprünglich ausschließlich ın den Bischofs-
konferenzen besprochen werden sollen Das Dokument War aber wen19g befriedi-
gend und stieß ıIn einigen Konterenzen auf starken Widerstand, dafß on den
Gegnern eın anderes Vorgehen vorgeschlagen wurde: die Stellungnahmen ollten
in der Aula vorgetragen werden. Das Thema wurde dadurch mit einem Mal VOLIL
die Öffentlichkeit etragen, und zeigte sich dabei,; daß unmöglich in der VOI-

hergesehenen Weise erledigt werden konnte. Vor allem die Stellungnahme der
deutschen und öÖsterreichischen Bischöte übte scharfe Kritik Nachdem s1e verlesen
worden WAar, wurden keine weıteren Texte mehr vo  n Die Diskussion wurde
eingestellt, und ist bis heute noch nicht ganz klar, Was ın dieser Angelegenheit
weıter geschehen soll
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Die Lehre und Praxis der Ablässe hat für die Beziehungen der Kirchen untereıin-
ander einahe symbolischen Charakter. enn ist nicht ohne Bedeutung, daß die
Reformation mi1t einer Auseinandersetzung über diesen Punkt ihren Anfang 381  IM-
iNnen hat, und Welinn die Ablässe ın manchen Ländern heute iın römisch-katholischer
Frömmigkeit kaum ıne Rolle spielen, ist die Frage doch 1m Gedächtnis als tren-
nender Faktor lebendig. Auch anderen Themen ist: die Lehre VOIIN

Fegefeuer wurde während des YanNnzel) Konzils kaum erwähnt, und INa  ; kann
gerade dieser Tatsache entnehmen, daß sich das Interesse daran ın weılten reisen
verloren hat Die Frage der Ablässe wurde aber schließlich VOT das Konzil gebracht,
und Wenn uch kein Entscheid gefaßt wurde, ist doch eutlich geworden, daß die
überlieferte Lehre und Praxis auf die Dauer nicht mehr iın derselben Weise auf-
rechterhalten werden kann. Die Aussagen früherer Jahrhunderte stehen War nach
wI1ie VOT ın Geltung, und die römisch-katholischen Theologen stehen VOI der
schwierigen Aufgabe, Ww1e S1€e€ s1e mi1t den ekklesiologischen und liturgischen Ein-
sichten vereinbaren können. Auch die Praxis ist nicht aufgegeben. Der Papst hat
bei der Ankündigung Jubelzeit den Beweis dafür gegeben. kin Einbruch hat aber
doch stattgefunden, der wen1gstens 1m theologischen Denken nicht SallZ ohne
Folgen leiben ird

IT Einzelne Probleme

Anwendung der konziliaren Texte
Manche Vorschläge und Forderungen der konziliaren Dekrete haben, WIeEe WIT

bereits mehrmals gesehen haben, sechr allgemeinen Charakter. Sie mussen für die
Praxis interpretiert und 1m einzelnen ausgearbeitet werden. Die notwendigen Ver-
ordnungen müssen ftormuliert werden. Papst Paul hat ın einem Motu proprio

Januar dieses Jahres bekanntgegeben, auf welche Weise 1es geschehen oll
Er hat bestimmt, daß die Aufgabe durch „post-konziliare“ Kommissionen rfüllt
werden SO Fine derartige Kommission die liturgische Kommission ist bereits
VOTL längerer elit 1Ns Leben gerufen worden und hat einen Teil ihrer Arbeit erfüllt.
Das Motu proprio sieht weitere ünf VOT diejenigen über die Bischöfe, über die
Mönche, über die Mission, über die christliche Erziehung, über den Apostolat der
Laien. Diese Kommissionen sollen denjenigen entsprechen, die während des Kon-
zils gearbeitet haben, dieselben Mitglieder aufweisen und über dasselbe Thema
arbeiten. Nach Abschluß der Arbeit sollen s1e aufgelöst werden. Eine zentrale
Kommission der Koordinationskommission des Konzzils entsprechend oll das
gesamte Unternehmen überwachen und koordinieren und die Vorschläge der Kom-
mlissionen dem Papst unterbreiten. Für die weitere Arbeit Dekret De Qecume-
nN1sSmo rag das Sekretariat für die inheit die Verantwortung.
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Die Revision des kanonischen Rechtes
Jedermann weiß, welche Rolle heute das kanonische Recht 1mM Leben der römisch-

katholischen Kirche spielt. hre Gestalt und Ordnung ist weitgehend bestimmt
durch das Recht, w1ie 1m u 1Uur1is canonicı formuliert und geordnet worden
1st. Die Sätze kanonischen ts sind nach römisch-katholischem Verständnis nicht
von vornherein irretormabel. Gewiß, vibt Sätze göttlichen Rechtes, die orund-
sätzlich nicht mehr gerührt werden kann:;: oibt aber auch Sätze, die ihren
Ursprung iın bestimmten geschichtlichen Situationen haben und darum untfer VeI-

anderten Umständen 1m der Offenbarung In geeigneter Weise verändert
werden mögen. Da zudem die Grenze 7zwischen gyöttlichem und menschlichem kirch-
lichen Recht nicht iın jeder Hinsicht klar feststeht, sondern bestimmt werden muß,
ist der Revision des kanonischen Rechtes verhältnismäßig viel Raum vgegeben.

Die konziliaren Texte stellen manche Teile des bisher In Geltung stehenden
Rechtes ın Frage. Eine Revision ist darum unausweichlich. Die Beschlüsse des
Konzils stehen grundsätzlich über dem ftormulierten Recht, und ist darum nöt1g,
den konziliaren Aussagen 1m COTDUS 1Ur1Ss ihren rechtlichen AÄusdruck geben. Die
Revision des u 1Ur1s wird aber voraussichtlich nicht 1Ur ın der Berücksich-
tigung der ACH; VOIM Konzil erlassenen Tlexte bestehen. Die Forderung 1st 1m
Laufe der etzten Jahre immer wieder erhoben worden, daß die Gesetzgebung
überhaupt den Anforderungen der heutigen eit angepaßt werde.

Damit ergibt sich aber sofort ıne entscheidend wichtige Frage: Wird sich die
Kommission, die miıt der Revision beauftragt SE die Frage stellen, welchen Sinn
das kanonische Recht 1m Leben der Kirche überhaupt hat? der ird S1e sich ohne

das System als solches rühren, damit begnügen, die einzelnen Verordnungen
verändern? Die Konstitution über die Kirche hebt den vgeistlichen Charakter der

Kirche hervor, s1e nenn s1e das Sakrament. Im Zusammenhang damit wurde immer
wieder gesagt, daß die Kirche bisher sehr unter juridischen Gesichtspunkten
verstanden worden sel. Ist nicht die Revision die Gelegenheit, die Wahrheit dieser
Aussage bewähren? Ergibt nicht die Konstitution über die Kirche einen uen

sakramentalen Ansatzpunkt für das Verständnis des Rechtes In der Kirche?
Einen Ansatzpunkt, durch den das Recht gewissermaßen ine andere Stelle 1m
Leben der Kirche rücken würde? Die Bedeutung dieser Frage für die Skumenis  e
Bewegung kann kaum überschätzt werden;: denn ist klar, daß dieser Stelle
gewichtige Unterschiede bestehen.

Der Papst hat die Kommission s1e esteht aus mehr als Kardinälen
während der vierten Session sich gerufen und S1€e aufgefordert, ihre Arbeit rasch
in Angriff nehmen. Die Rede, die S bei dieser Gelegenheit hielt, berechtigt
nicht oroßen Hoffnungen. Sie wiederholt ein Verständnis des kanonischen
Rechts, das keine uen Perspektiven erlaubt.

115



Reform der Kurie
Die Forderung, daß die Kurie Neu organisiert werden musse, War bereits der

ersten Session erhoben worden, und nachdem Papst Paul kurz VOTI der zweiten
Session seine Rede die Kurie gehalten hatte, WarTr klar, daß vgewillt sel, 1n
dieser Hinsicht konkrete chritte tun. Manches ist 1m Laufe des Konzils etwas
deutlicher geworden. Die konziliaren lexte enthalten manche Hinweise auf Orga-
nısmen, die Neu entstehen sollen, und der Papst hat die ersten Änderungen VOI-

Der Vorgang ist aber noch nicht abgeschlossen. Er oll offensichtlich
schrittweise durchgeführt werden.

Die wichtigste Neuerung ist die Schaffung der bischöflichen Synode. Sie stellt die
gesamte Arbeit der Kurie ın einen weiteren Zusammenhang. Der Schaffung der
Synode entspricht die Internationalisierung der Kurie, die Forderung, daß die ein-
7zelnen Länder ın der Kurie gleichmäßiger vertreten se1in sollen. Von den einzelnen
Dikasterien ist bis jetzt eiNz1g dem Heiligen Offizium ıne NeuUue Gestalt vgegeben
worden. Es oll künftig congregatio PTIO doctrina fidei heißen. Seine Funktion
wird nach w1e VOT darin bestehen, arüber wachen, daß die reine Lehre gelehrt
werde. Die Funktion soll ber künftig uf andere Weise ausgeübt werden. Die
Kongregation oll nicht NUrTr in der Weise eines Gerichtes andeln, sondern auch
das theologische Gespräch iın der Kirche ANTECSCN., Wenn jemand angeklagt wird
soll das Recht haben, sich verteidigen. Die anderen Dikasterien sind VOTI-

Jäufig VO  — der Reform noch nicht betroffen worden, einz1g daß 1m Dekret über die
missionarische Tätigkeit der A w1ie bereits erwähnt, iıne Neuordnung der
Propaganda Fide vorgeschlagen wird Schaffung einer bischöflichen Synode für
missionarische Fragen und eines permanenten Rates VON Konsultoren.

Darüber hinaus sind einige NnNeue Sekretariate entweder bereits 1Ns Leben gerufen
der doch vorgeschlagen worden. Da ist zunächst das Sekretariat für die Einheit
der Christen. Ursprünglich Aur für die Dauer des Konzzils geschaften, ist jetz
VOIN Papst einer dauernden Einrichtung gemacht worden und ird seine Tätig-
keit auch in Zukunft weiterführen (vgl Motu proprio VO Januar Dann
ist das Sekretariat für die nichtchristlichen Religionen erwähnen, das bereits VOT

Wwel Jahren gebildet worden ist, bis jeiz aber NUur ıne sehr beschränkte Tätigkeit
entfaltet hat. Schließlich ist das Sekretariat für die Nichtgläubigen eNnNnNenNn

Obwohl das Jungste 1n der Reihe ist, hat seine Arbeit bereits ın Gang g-
bracht Außerdem ist die Bildung VOI wel weiteren Sekretariaten vorgeschlagen:
1Ns für den Laienapostolat und eın anderes für die Förderung internationaler
sozialer Gerechtigkeit.

Für denjenigen, der der Entfaltung der ökumenischen Bewegung interessiert
1st, stellt sich insbesondere die Frage, wıe die römisch-katholische Kirche die Kon-
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takte mit den anderen Kirchen autfnehmen ird. ird dies einz1g und ausschließ-
lich durch das Sekretariat für die Einheit geschehen? der wird jeder einzelne
Organismus der Kurie den OÖOkumenismus 1n dem Gebiet, für das verantwortlich
ist, seiliner Aufgabe machen? Für die ökumenische Bewegung ird viel davon
abhängen, ob und in welchem aße die Querverbindungen 7wischen dem Sekre-
tarıat für die inheit und den übrigen Teilen der Kurie zustande kommen.

EhE Der Okumenismus während und nach der vierten SESSION
Am Anfang der vierten Session tellte sich die Frage, auf welche Weise die im

Dekret über den Okumenismus EWONNCHNCH FEinsichten In den übrigen lexten des
Konzzils aufgenommen würden. Die Gefahr bestand, daß das Konzil nach der Pro-
mulgation des Dekrets die Auseinandersetzung mit der ökumenis  en Bewegung
als abgeschlossen betrachte und dafß der Geist des Dekrets über den Okumenismus
die noch behandelnden Texte nicht durchdringen werde. Da die meisten der
vierten Session behandelten Texte das Leben der Ir ZAE Gegenstand hatten,
waren dadurch die ökumenischen Bestrebungen isoliert worden und das Leben der
Kirche wäre nicht wirklich miıt In die ökumenische Bewegung hineingenommen
worden. Die vierte Session hat dieser Gefahr aufs 388 gesehen widerstanden.
Die meisten Ende promulgierten Texte nehmen wenigstens mit einıgen Worten
auf die Sökumenische Bewegung Bezug, In ein1gen, insbesondere 1m Dekret über die
missionarische Tätigkeit der Kirche, ist gelungen, das ökumenische Den-
ken In einen Schritt weiterzuführen. Gewiß, das ökumenische Denken 1st noch
nicht wirklich integriert worden. Die Voraussetzung ist aber geschaffen, daß
integriert werden kann.

Auch das SOr Direktorium verdient in diesem Zusammenhang Erwähnung. Das
Sekretariat für die inheit arbeitete während der Yganzen vierten ession einem
Text, der auf Grund des Dekrets über den OÖOkumenismus ein1ıge Richtlinien für
die ökumenische Arbeit geben soll Er ird ein1ge wichtige Themen WI1Ie die Schaf-
fung VO  — ökumenischen Kommissionen, die Taufe, die gemeinsamen Gottesdienste
usSw herausgreifen und in mehr Einzelheiten und mit orößerer Klarheit als das
Dekret selbst behandeln. Das Sekretariat ist bestrebt, möglichst weniıge Themen

behandeln, die Entfaltung der Sökumenis:  en Bewegung nicht
hindern, und Je erfolgreicher ın dieser Absicht ist, desto mehr wird dieses Doku-

der ökumenischen Bewegung auch dienen.
Die ökumenische Bewegung hat aber während der vierten Session auch in ande-

er Hinsicht Fortschritte gemacht. Fines der bedeutsamsten Ereignisse War vielleicht
der Gottesdienst, den der Papst und die Bischöte mit den Beobachtern
in Paolo fuori le INura eierte. Er WarLr ein Gottesdienst, der auf die Initiative des
Papstes stattfand und dem die eobachter nicht als Vertreter der Kirchen, SOI1-
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dern In ihrer Funktion als Beobachter teilnahmen. Er War darum bedeutsam, eil
die Tätigkeit der Beobachter Konzil iın ihrem geistlichen Rahmen ichtbar

machte und eil dadurch manche Glieder der römisch-katholischen 1r! g-
meilinsamen Gebeten ermutigt wurden.

Sosehr diese Fortschritte auch anzuerkennen sind, muüssen auch die Grenzen
genannt werden, die während der vierten Session sichtbar geworden sind.
möchte hier drei Bemerkungen machen:

a) Zunächst muß einmal mehr darauf hingewiesen werden, daß die ökumenische
Bewegung 1n der römisch-katholischen Kirche nicht überall dasselbe bedeutet, und

ist nach WIe VOTLT nicht klar, In welcher Richtung sich die Entwicklung bewegen
wird. Manche legen das Gewicht darauf, daß sich die Kirche in Weise für
die elt öffnen hat Sie sehen iın der ökumenischen Bewegung VOT em ine
Hinwendung den VO  e der Kirche getrennten Brüdern, den Vollzug einer inneren
Erneuerung, die ihnen möglich macht, ohne sich selber verleugnen, der
Sendung der einen römisch-katholische Kirche teilzunehmen. Das Gewicht liegt
auf einer Neu verstandenen römischen Katholizität, einem umftassenderen Univer-
salismus, der angelegt ist, daß auch die anderen mit einbezogen werden können.
Andere legen den Nachdruck darauf, daß die Kirchen dazu kommen mussen, ıne
Gemeinschaft bilden, die auf der Grundlage des Prinzips Par CUu: parı aufge-
baut 1st, ıne Gemeinschaft, ın der die Kirchen einander als gleiche Partner be-
gEeNECHN und gemeinsam andeln.

Es ist interessant, die in den verschiedenen konziliaren Texten enthaltenen Hin-
welse auf die ökumenische Bewegung miteinander vergleichen. Sie lassen sich In
Wwe1l Gruppen einteilen. Die einen sprechen In allgemeinen Worten Von der Zu-
sammenarbeit mit anderen Christen nach den Normen des Dekrets über den Oku-
men1smus. S5ie empfehlen einerseits die Zusammenarbeit mit den VOoONn Rom g-

Kirchen und Gemeinschaften, andererseits mit den Menschen Wil-
lens überhaupt. Die Sökumenische Bewegung ist ıIn diesen Texten VvVon untergeord-
neter Bedeutung. Sie ist einer der odi römisch-katholischen Zeugnisses. Die
anderen Jlexte gehen auf die Notwendigkeit eines gemeinsamen Zeugnisses ein
und entfalten den ökumenischen Gedanken ın dieser Richtung. Sie sind in der
Minderzahl, und Wenn s1e auch nicht geringgeachtet werden dürfen, können s1e
daraus doch entnehmen, 1ne der hauptsächlichen Schwierigkeiten liegen ird
die römisch-katholische Kirche ist ‚.WaTl fähig, den anderen Kirchen mit Ofrtenheit
gegenüberzutreten, s1e hat aber nach WwWIe VOT Mühe, sich ın ine Gemeinschaft
mit ihnen einzufügen.

Es hängt CMNE damit daß ein Konflikt entstehen kann 7zwischen
der Erneuerung der Kirche ın ihrer Universalität und der ökumenischen Verant-
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WwOrtung Wenn möglich ist, eın Zeugnis 1 S  inne des römisch-katholischen
Universalismus abzulegen, müssen ökumenische Projekte, auch wenn s1e ogrund-
sätzlich möglich sind, 7zurücktreten. Während der vlerten Session konnte 1Nan

gerade in den Fragen, die die endung der Kirche 1n der modernen Welt betrafen,
ıne seltsame Zurückhaltung feststellen. Die Frage War dann eINZ1g, w1ie die
römisch-katholische Kirche ihre Aufgabe besten erfüllen könne, die Gemein-
schaft mMi1t den anderen Kirchen kam erst zweilter oder dritter Stelle. Die Stim-
InNnen, die 1n der ökumenischen Bewegung ein „realistisches nimis“ vertraten,
mehrten sich während der vlerten Session.

C) Der Okumenismus ist während der vierten ession schließlich offizieller C”
worden. Das Dekret bindet die gesamte Kirche auf allen Ebenen und macht Uus

dem Okumenismus 1ne ihrer regulären Pflichten SO wichtig diese Entwicklung Ist.;
bedeutet Ss1e auch 1ne gewlsse Verfestigung. Die Ambivalenz dieser Entwicklung
wird besonders eutlich Direktorium. SO notwendig 1st, rag auch dazu
bei, den spontanen Charakter der Bewegung einzuschränken und die Skumenische
Bewegung auf elner bestimmten Stufe festzulegen. Die gesamte 1r beginnt
NUun, auf TUn VON Dekreten, Richtlinien und Weisungen 1ın Aktion treten,
und WeNn diese IX Rüstung auch manchen Orten notwendig se1n iNag,
die Türen überhaupt öffnen, kann s1e sich bald als ıne Saulsrüstung erwelsen,;,
die nicht leicht tragen ist.

Das Ende des Konzils äßt unNls darum in einer seltsam zwiespältigen Situation.
die ökumenische Bewegung hat durch das Vatikanische Konzil einen gewaltigen
Anstoß erhalten. Der Horizont aller Kirchen ist erweitert worden, sS1e sind alle in
ihren Positionen in Frage gestellt worden und haben ıne orößere Vorstellung
davon erhalten, Was 1Tr Christi sein könnte. Sie sind noch weilit davon enttfernt,
diesen Durchbruch verarbeitet haben Das Konzil hat aber nicht die Frage
gelöst, WwI1e die Kirchen In einer Gemeinschaft leben sollen. Die römisch-katholische
Kirche und der Ökumenische Rat der Kirchen stehen nebeneinander, hne daß
schon klargeworden waäare, WwI1e die ökumenische Bewegung, die ı1ne ist, auch als
eline Zum Ausdruck kommen kann. Wann und w1ıe wird s1ie gelöst werden können?
Die gemischte Arbeitsgruppe, die VOT einem ahr gegründet worden ist, kann keine
endgültige Lösung darstellen, W1e€e auch der Zentralausschuß bereits festgestellt hat
Sie muß vielmehr der Vorbereitung befriedigenderer Lösungen dienen mussen. Die
Frage des gegenseıtigen Verhältnisses muß uns aber vermutlich noch auf ein1ge
elt hinaus begleiten, ohne gelöst werden können, und WITr können darum NUur

weitergehen, indem WITr auf die Türen achten,; die ott auftun Mag
Die ökumenische Bewegung ist immer wieder ıne Beschämung SCWESCH, ıne

Beschämung, weil MNsere Hoffnungen und Erwartungen klein SECWESECH
und Von Gottes Handeln übertroffen wurden. Auch das Geschehen des Vatikani-
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schen Konzils hat manche Jleinen Hofinungen eschämt. Diese Erfahrung muß
unNns in der Hoffinung bestärken, dafß WITr über den gegenwärtigen Stand noch hinaus-
geführt werden, vielleicht auf Wegen, die niemand VO  - uns jetz noch erkennen
ermMag. Die Bedingung dafür liegt einz1g darin, daß WIr den uns vorgezeichneten
Weg gehen, ohne den Ruhm uUuNseTer eigenen Person, Kirche der Organisation
aufzurichten, sondern eINZ1Ig den Namen verherrlichen, in dem alle Dinge bereits
zusammengefaßt sind.

BERICHT BER DAS TIKANISCHE KONZIL
(Mit besonderer Berücksichtigung der Dekrete ber die „göttliche Offenbarung“, die

„Kirche In der modernen Welt“ und der ÖOkumenizität des Konzils als ganzem)
v N: 15576 - LES

Es ist ausgesprochen schwierig, ein Bild ın großen Zügen und gleichzeitig ein
vollständiges Bild VO  n} einem Ereignis zeichnen, das durch seine Arbeit, seine
Beratungen und seline Veröffentlichungen vier Jahre lang Gegenstand eines
tiefen Interesses der ganzeh elt SCWESCH ist. habe darum die Absicht,
mich iın diesem kurzen Bericht auf wWwel Hauptprobleme und chemata der vier-
ten Session konzentrieren und ein1ge allgemeine Gedanken über die ÖOkume-
nızıtat des Konzils und seinen Beitrag ZUTr Förderung der Beziehungen zwischen
den Kirchen YAUE Ausdruck bringen. Diese allgemeinen Bemerkungen sind In
Verbindung mit den beiden früheren Berichten verstehen, die ich nach der
zweiten und dritten ession des Vatikanischen Konzils dem Exekutivausschuß
und dem Zentralausschuß des OÖORK iın Odessa ebruar und 1n Enugu
Januar 1965 über den OÖOkumenismus und die ekklesiologischen Hauptpro-
bleme des Zweiten Vaticanums vorgelegt habe er sieht das Konzil mit den
Augen seiner eigenen kirchlichen Tradition, und niemand kann darum behaup-
ten, daß sein Bericht ein ökumenisches Bild des Konzils darstellt. efasse
mich darum mi1it dem Vatikanischen Konzzil von dem besonderen Gesichtspunkt
meiner besonderen Tradition aus möchte jedo hinzufügen, daß einige der
Bemerkungen In diesem Bericht auch durch die Erfahrung des Lebens der Sökumeni-
schen Bewegung indurch gesehen sind, wie ın der und durch die (Gremein-
cschaft innerhalb des ORK ZUIN Ausdruck kommt.

Die Theologie der Offenbarung des IT Vaticanums
Eines der bedeutsamsten Ereignisse der vierten und etzten ession Wal die

Verkündigung des Dekrets über die göttliche Offenbarung. Das lag VOT en
Dingen der Tatsache, daß dieses Dokument nach seinem ersten ntwurf 1n
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